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  Die Bachtalbücherei 
zieht um

Aufgrund des Umbaus der Grund-
schule in Bachhagel sind wir vorü-
bergehend ab 04.02.2021 in der VR-
Bank Bachhagel zu finden (1. Stock 
neben Zahnarztpraxis Dr. Zuber). 
Wegen des Lockdowns dürfen wir 
dort leider noch nicht öffnen, aber 
Click & Collect können wir anbieten.

Medien können per E-Mail oder telefonisch (Do. + Fr. 
von 15.30 bis 18.30 Uhr) bestellt und vor Ort abgeholt 
werden. Bei der Abholung ist zwingend eine FFP2-
Maske zu tragen. Wir nehmen dort Ihre Bücher auch 
wieder zurück.

Und jetzt noch eine fantastische Nachricht für alle 
unsere Leser und für die, die es bestimmt bald werden:

Die Bachtalbücherei geht online!
Ab 04.02.2021 können Sie von zu Hause auf unseren 
Medienbestand zugreifen. Sie erreichen uns hierzu 
unter der Internetadresse www.opac.winbiap.net/bach-
hagel. Dort können Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder 
Smartphone sehen, ob ein Medium verfügbar oder 
bereits ausgeliehen ist. 

Neuerwerbungen werden mit Bild vorgestellt und unse-
re Antolinbücher sind gekennzeichnet. In ihrem persön-
lichen Leserkonto können Nutzer ihre Bücher selbst 
verlängern oder Vorbestellungen vornehmen.

Zusätzlich fällt ab 18.02.2021 der Startschuss für die 
Online-Ausleihe. Dann können Kunden der Bachtalbü-
cherei auch ebooks, eAudios, ePaper und eMedien 
ausleihen und auf ihr Smartphone oder Tablet, ihren 
e-Book-Reader oder Computer herunterladen. 

Hierzu kommen im nächsten Amtsblatt weitere Infor-
mationen.

Wir hoffen, Sie in unserem Ausweichquartier bald 
wieder persönlich begrüßen zu dürfen.

Das Büchereiteam
Bärbel Hartmann und Petra Bacher

Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein

44. Jahrgang Freitag, den 29. Januar 2021 02/2021
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H I N W E I S 
Das nächste Amtsblatt erscheint 
am Freitag, 12. Februar 2021.

Redaktions- und Anzeigenschluss ist am 
Mittwoch, 10.02.2021, vormittags 11.00 Uhr.

Wir bitten um Beachtung.

Wichtige Informationen 
aus den Kindertagesstätten 
der Verwaltungsgemeinschaft!
Die Vormerkungen für die Neuanmeldungen 
für das Jahr 2021/2022 finden aufgrund der 
aktuellen Pandemie nicht persönlich statt! 
 Es besteht die Möglichkeit,  ab Montag, 08.02.2021  auf 
der  Homepage der Verwaltungsgemeinschaft  Syrgenstein 
( www.vg-syrgenstein.de)  das  Formular  für die Vormerkung 
der gewünschten Einrichtung auszudrucken. 
 Die Kindergartenleiterinnen bitten, dieses soweit möglich 
zuhause auszufüllen und unterschrieben per Post oder per 
E-Mail abzugeben. 
 Der Zeitraum für die Abgabe der Vormerkung ist von  
Montag, 22.02.2021 bis Freitag, 26.02.2021.   
 Die Leiterinnen nehmen im Anschluss telefonischen Kontakt 
mit den Eltern auf, um weitere Einzelheiten und offene 
Fragen zu klären. 

Mit freundlichen Grüßen,   die Kindergartenleiterinnen 

Bachhagel Frau Weichler 
   (info@bachtal-kinderhaus.de,   
  Tel. 09077 7000197) 
 Syrgenstein Frau Marstaller 
   (kinderhaus@syrgenstein.de,   
  Tel. 09077 1242) 
 Zöschingen Frau Bauer 
   (regenbogen@syrgenstein.de,   
  Tel. 09077 708708 
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gie (IKT) Teil des neuen Mikrozensus. Um die Befragten 
trotz dieser Erweiterungen zu entlasten, wird die Stich-
probe seit 2020 in Unterstichproben geteilt, auf welche 
die verschiedenen Erhebungsteile LFS, EU-SILC und 
IKT verteilt werden. 

Die Befragungen zum Mikrozensus finden ganzjährig 
von Januar bis Dezember statt. In Bayern sind in die-
sem Jahr rund 60.000 Haushalte zu befragen. Dabei 
bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, wer für 
die Teilnahme am Mikrozensus ausgewählt wird. 

Die Befragungen werden in vielen Fällen als telefoni-
sches Interview mit den Haushalten durchgeführt. Da-
für engagieren sich in Bayern zahlreiche ehrenamtlich 
tätige Interviewerinnen und Interviewer im Auftrag des 
Bayerischen Landesamts für Statistik. Haushalte, die 
kein telefonisches Interview wünschen, haben die 
Möglichkeit, ihre Angaben im Rahmen einer Online-
Befragung oder auf einem Papierfragebogen per Post 
zu übermitteln.

Ziel des Mikrozensus ist es, für Politik, Wissenschaft, 
Medien und die Öffentlichkeit ein zuverlässiges Bild der 
Lebensverhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft zu 
zeichnen. Um die gewonnenen Ergebnisse repräsenta-
tiv auf die Gesamtbevölkerung übertragen zu können, 
ist es wichtig, dass jeder der ausgewählten Haushalte 
an der Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund besteht 
für die meisten Fragen des Mikrozensus eine gesetzlich 
festgelegte Auskunftspflicht. Sie gilt sowohl für die 
Erstbefragung der Haushalte als auch für die drei Fol-
gebefragungen innerhalb von bis zu vier Jahren. Durch 
die Wiederholungsbefragungen können Veränderun-
gen im Zeitverlauf nachvollzogen und eine hohe Ergeb-
nisqualität erreicht werden. Datenschutz und Geheim-
haltung sind, wie bei allen Erhebungen der amtlichen 
Statistik, umfassend gewährleistet. Auch die Interview-
erinnen und Interviewer sind zur strikten Verschwiegen-
heit verpflichtet. Sie kündigen das geplante Telefonin-
terview bei den Haushalten stets zuvor schriftlich an.

Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth bittet 
alle Haushalte, die im Laufe des Jahres 2021 eine 
Ankündigung zur Mikrozensusbefragung erhalten, 
die Arbeit der Interviewerinnen und Interviewer zu 
unterstützen.

Mikrozensus 2021 im Januar gestartet

Interviewerinnen und Interviewer des Landesamts für 
Statistik in Fürth bitten um Auskunft
Der Mikrozensus ist die größte amtliche Haushalts-
befragung in Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren 
wird in Bayern und im gesamten Bundesgebiet 
jährlich etwa ein Prozent der Bevölkerung befragt. 
Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für 
Statistik in Fürth betrifft dies in Bayern rund 60 000 
Haushalte. Sie werden im Verlauf des Jahres von 
speziell für diese Erhebung geschulten Interview-
erinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Lage befragt. Für den überwiegenden 
Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusge-
setz Auskunftspflicht.

Im Jahr 2021 findet im Freistaat wie im gesamten Bun-
desgebiet wieder der Mikrozensus statt. Dabei handelt 
es sich um eine gesetzlich angeordnete Haushaltsbe-
fragung, für die seit 1957 jährlich ein Prozent der Bevöl-
kerung zu Themen wie Familie, Lebenspartnerschaft, 
Lebenssituation, Beruf und Ausbildung befragt wird. 
Für einen Teil der auskunftspflichtigen Haushalte 
kommt ein jährlich wechselnder Themenbereich hinzu, 
der in diesem Jahr Fragen zur Gesundheit beinhaltet. 

Die durch den Mikrozensus gewonnenen Informationen 
sind Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politi-
sche Entscheidungen und deshalb für alle Bürgerinnen 
und Bürger des Landes von großer Bedeutung. So 
entscheiden die erhobenen Daten z. B. mit darüber, 
wieviel Geld Deutschland aus den Struktur- und Inves-
titionsfonds der Europäischen Union erhält.

Aufgrund steigender Anforderungen, z. B. im Bereich 
der Arbeitsmarkt- und Armutsberichterstattung, wurde 
der Mikrozensus für die Jahre ab 2020 überarbeitet. 
Neben der bereits seit 1968 in den Mikrozensus integ-
rierten Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union 
(LFS – Labour Force Survey) sind seit 2020 auch die 
bisher separat durchgeführte europäische Gemein-
schaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingun-
gen (EU SILC – European Union Statistics on Income 
und Living Conditions) sowie ab diesem Jahr die Befra-
gung zu Informations- und Kommunikationstechnolo-

Bürgerservice Bachtal
Die Sprechzeiten sind: Montag von 9:00 bis 11:00 Uhr und Donnerstag von 11:00 bis 13:00 Uhr in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft, Ringstr. 35, 89428 Syrgenstein. Die Ansprechpartnerin
ist Andrea Zink-Edelmann, Tel. 0160 90924985, 09077 709-42 oder buergerservice@syrgenstein.de.

Wir sind auch weiterhin für Sie da!

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein,   
 der Bürgerservice Bachtal ist seit 2010 und nach wie vor für Sie da. Im Rahmen unserer vorgegebenen Möglich-
keiten bieten wir weiterhin unsere Unterstützung an. 
 Bitte melden Sie sich bei uns telefonisch, wenn Sie Fragen zu einem bestehenden Einsatz oder eine Anfrage für 
eine Unterstützung haben. Wir organisieren Alltagshilfe. Das Engagement von zwischenzeitlich rund 50 bürger-
schaftlich Engagierten gilt der Betreuung von kranken und betagten Menschen und ihren Angehörigen. 
 Außerdem möchten wir Sie gerne ermutigen, Ihre Hilfestellung in Ihrer Nachbarschaft anzubieten und anders-
herum auch anzunehmen. Gehen Sie auf Hilfsbedürftige zu und bieten Ihre Unterstützung z. B. beim Einkauf an. 

Senioren
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Ausgabe kostenloser Atemschutzmasken für 
pflegende Angehörige und Hilfebedürftige

Um den Infektionsschutz im öffentlichen Raum zu ver-
bessern, hat der Ministerrat am 12.01.2021 beschlos-
sen, dass im Einzelhandel und im ÖPNV das Tragen 
einer FFP2- oder vergleichbaren Maske verpflichtend ist.

Durch den Freistaat Bayern werden Bedürftigen und 
pflegenden Angehörigen Atemschutzmasken kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Die Verwaltungsgemeinschaft 
Syrgenstein mit ihren Mitgliedsgemeinden Syrgenstein, 
Bachhagel und Zöschingen unterstützt den Freistaat 
bei der Verteilung.

Für pflegende Angehörige gilt: 
Die Hauptpflegeperson erhält jeweils drei Schutzmasken.
–  Zum Nachweis der Bezugsberechtigung ist das Sch-

reiben der Pflegekasse mit Feststellung des Pflege-
grades der bzw. des Pflegebedürftigen vorzulegen.

 
Für Bedürftige gilt: 
Jeder Bedürftige über 15 Jahre erhält fünf Schutzmasken.
–  Zum Nachweis der Bezugsberechtigung ist der  

Bescheid über den Bezug von Leistungen nach dem 
SGB II oder SGB XII vorzulegen.

Abholung 
Die kostenlosen FFP2-Masken können abgeholt 
werden:
–    Während der regulären Öffnungszeiten: 
       Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr  

und zusätzlich Do. 14.00 – 18.00 Uhr
Um eine größere Menschenansammlung zu  
verhindern, bitten wir vor Abholung um eine  
telefonische Terminvereinbarung unter Tel. 09077 
709-35. 
 
–   Abholort: 

Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein, 
   Ringstr. 35, 89428 Syrgenstein
   Bitte am Haupteingang klingeln! 
 
Bitte beachten Sie: 
–  Die Masken werden ausschließlich gegen Vorlage 

des jeweiligen Nachweises ausgegeben.
–  Bei der Abholung gelten die üblichen Infektions-

schutzmaßnahmen: Bitte halten Sie Abstand und 
tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Hände-
desinfektion ist im Eingangsbereich bereitgestellt.

Zusendung 
–  Um darüber hinaus auch eine möglichst kontaktlo-

se Ausgabe anzubieten, haben Sie auch die Mög-
lichkeit, die FFP2-Masken per E-Mail über grimm@
syrgenstein.de anzufordern. Denken Sie hier bitte 
daran, den geforderten Nachweis mitzuschicken.

–  Die Masken erhalten Sie anschließend per Amts-
boten- bzw. Postzustellung.

Pressemitteilung des Landkreises Dillingen a. d. Donau 
Covid-19; Pflegende Angehörige und 
Bedürftige erhalten FFP2-Schutzmasken

Über die Städte und Gemeinden werden die FFP2-
Schutzmasken ausgegeben, die der Freistaat Bayern 
im Umfang von zweieinhalb Millionen Stück aus dem 
Pandemiezentrallager für besonders Bedürftige zur 
Verfügung stellt. Zudem erhalten über ein weiteres 

Winterzeit – Schneeräumzeit

Aufgrund der anhaltenden Wetterlage möchten wir 
nochmals auszugsweise auf die Amtsblattanzeige vom 
11.12.2020 hinweisen:

Sicherung der Gehbahnen im Winter – Räum- und 
Streupflicht
Die Gehbahnen sind im Winter an Werktagen ab 7.00 
Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8.00 Uhr von 
Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglät-
te mit geeigneten abstumpfenden Materialien zu  
bestreuen und von Eis zu befreien. Diese Sicherungs-
maßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, 
wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesund-
heit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.

Auch in Straßen ohne Gehsteig ist für Fußgänger eine 
Gehbahn zu räumen und zu streuen.
Schnee von Hofeinfahrten und Gehwegen ist neben 
der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht 
gefährdet oder erschwert wird, d. h. der Schnee 
darf nicht auf die Straße geräumt werden.  Für dar-
aus entstehende Unfälle durch Glätte haftet der 
Verursacher! 

Fahrzeuge sind so abzustellen, dass sie die Räumfahr-
zeuge nicht behindern. Auf Gehwegen darf grundsätz-
lich nicht geparkt werden.

Zudem bitten wir um Verständnis, dass bei anhalten-
dem Schneefall innerhalb geschlossener Ortschaft  
primär an den verkehrswichtigen und gefährlichen Stel-
len geräumt und gestreut wird. Sofern der Einsatz des 
Winterdienstes es erlaubt, werden anschließend Anlie-
ger- und Stichstraßen an 2. Priorität geräumt. Vorrangig 
haben die Gemeinde und deren Winterdienstmitarbei-
ter jedoch die Verkehrswege mit der höchsten Priorität, 
welche sich auch an den Fahrstrecken der Buslinien 
orientiert und danach abgestuft die anderen Straßen 
mit bedeutender Verkehrserschließung zu räumen und 
zu streuen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe, um  
einen reibungslosen Winterdienst zu garantieren.

Steiner, Gemeinschaftsvorsitzende

Corona-Impfung
Informationen zum Impfzentrum 
im Landkreis Dillingen a. d. Donau

Wichtige Informationen „Fragen und Antworten“ zur 
Corona-Impfung finden Sie auf der Homepage des 
Landratsamtes www.landkreis-dillingen.de unter 
dem Button „Informationen zur Corona-Impfung“.



18

Gemeinde Bachhagel

 Bürgermeistersprechstunden 

   Montag, 01.02.2021
 17.00 – 18.00 Uhr Rathaus Bachhagel 

 Montag, 08.02.2021
 17.00 – 18.00 Uhr Rathaus Bachhagel 

  Gemeinderatssitzung Bachhagel   

 Die nächste Sitzung des Gemeinderats Bachhagel 
findet am Dienstag, 09.02.2021 um 19.30 Uhr im Brau-
ereistadel Bachhagel, Kirchplatz 4, 89429 Bachhagel 
statt. 
 Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Tagespres-
se oder auf unserer website   (www.vg-syrgenstein.de). 

Kontingent die pflegenden Angehörigen Schutzmas-
ken, die ebenfalls über die Kommunen ausgegeben 
werden. 

 Grundlage dafür ist der Beschluss des Ministerrats vom 
12. Januar 2021. Danach ist das Tragen einer FFP2- 
oder vergleichbaren Maske im Einzelhandel seit dem 
18. Januar 2021 verpflichtend. 

 Mit der Aktion des Freistaates Bayern zugunsten der 
pflegenden Angehörigen und der besonders Bedürfti-
gen soll sichergestellt werden, dass auch im Bereich 
der häuslichen Pflege ein hoher Schutzstandard ge-
währleistet werden kann. Zum anderen sollen ange-
sichts der seit 18.01.2021 geltenden Pflicht zum Tragen 
einer FFP2-Maske im ÖPNV und beim Einkaufen oder 
bei Arztbesuchen auch Bedürftige in die Lage versetzt 
werden, sich mit diesen Masken zu versorgen. Die ent-
sprechenden Maskenkontingente werden dem Land-
ratsamt vom Freistaat zugeteilt und über die Kommu-
nen verteilt. 

 Dies bedeutet, dass jeder Anspruchsberechtigte seine 
ihm zustehenden Masken vor Ort bei seiner Stadt 
bzw. Gemeinde bekommt. Das konkrete Verfahren zur 
Ausgabe der Masken wird dabei von den jeweiligen 
Städten und Gemeinden festgelegt. Deshalb empfiehlt 
sich, sich dort zunächst zu erkundigen, wo und wann 
die Masken erhältlich sind. 

 Für die Abgabe der Masken durch die Kommunen gelten
dabei folgende Vorgaben: 

Schutzmasken für pflegende Angehörige
 –  Die Hauptpflegeperson erhält jeweils drei Schutzmas-

ken .

 –  Zum Nachweis der Bezugsberechtigung ist das 
Schreiben der Pflegekasse mit Feststellung des Pfle-
gegrades der bzw. des Pflegebedürftigen vorzulegen. 

Schutzmasken für Bedürftige
 –  Bedürftig sind neben den Nutzern der Tafeln die Emp-

fänger von Grundsicherungsleistungen. Dazu zählen 
ausschließlich Grundsicherung für Arbeitssuchende 
nach dem SGB II, Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem SGB XII sowie Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII. Die Aus-
gabe an die Nutzer der Tafeln erfolgt dabei über die 
Ausgabestellen der Tafeln. 

 –  Jeder Bedürftige über 15 Jahre erhält fünf Schutz-
masken. 

 –  Zum Nachweis der Bezugsberechtigung ist der Be-
scheid über den Bezug von Leistungen nach dem 
SGB II oder SGB XII vorzulegen. 

 Mit der Aktion verfolgt der Freistaat Bayern das Ziel, die 
Infektionszahlen weiter markant zu senken. Speziell 
in der häuslichen Pflege sollen durch die qualitativ 
hochwertigen Schutzmasken die Pflegebedürftigen 
und die Pflegenden optimal vor Ansteckung geschützt 
werden. 

 Daneben erhöhen FFP2-Schutzmasken überall dort die 
gegenseitige Schutzwirkung, wo zwangsläufig Kontak-
te stattfinden wie beim Einkaufen, im ÖPNV oder beim 
Arztbesuch. Der Landrat bittet daher alle Anspruchs-
berechtigten, vom Angebot des Freistaates Gebrauch 
zu machen und sich mit den ihnen zustehenden FFP2-
Schutzmasken zu versorgen. 

 Hurler 
Pressestelle LRA Dillingen

Tische und Stühle der Bachtal-
Grundschule mit Hilfstransporter 
nach Rumänien
Wie bereits im Amtsblatt am 21.08.2020 informiert, 
wurden Stühle und Tische aus dem Bestand der 
Bachtal-Grundschule aussortiert. 

In Kooperation und Organisation mit Herrn Frank 
Wallner aus Staufen (Rotary Club Dillingen) wurden 
die Möbel mit einem Hilfstransport an eine rumäni-
sche Schule geliefert. Die Stadt Zarnesti und der 
Landkreis Brasov bedanken sich herzlich für diese 
Unterstützung.
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Bauantrag auf Erstellung eines Lagercontainers, Auf-
stellung eines Betriebscontainers und Aufstellung eines 
Altöltanks auf dem Grundstück Fl. Nr. 761, Gemarkung 
Bachhagel, Stuhlenbergstraße 1 
Zum Bauantrag auf Erstellung eines Lagercontainers, 
Aufstellung eines Betriebscontainers und Aufstellung 
eines Altöltanks auf dem Grundstück Fl. Nr. 761, Ge-
markung Bachhagel, wird das gemeindliche Einverneh-
men erteilt.

Beteiligungen zu Vorhaben von Nachbargemeinden 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Marktstraße 64“ 
einschließlich VuE-Plan, Giengen an der Brenz, Beteili-
gung nach § 4 (2) BauGB und Benachrichtigung über 
die Auslegung nach § 3 (2) BauGB 
Belange der Gemeinde Bachhagel werden durch den 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Marktstraße 64“ 
der Stadt Giengen nicht berührt. Der Gemeinderat 
nimmt die Information zur Kenntnis, Einwände werden 
nicht vorgebracht.

6. FNP-Änderung VG Giengen-Hermaringen betr. Gien-
gener Industriepark A7 (Parallelverfahren) 
Belange der Gemeinde Bachhagel werden durch die  
6. FNP-Änderung der VG Giengen-Hermaringen nicht 
berührt. Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis, Einwände werden nicht vorgebracht.

Elternbeiträge für das Bachtal Kinderhaus ab 
01.01.2021 und 01.09.2021
Für die Elternbeiträge (Gebühr für gebuchte Zeit und 
Spielgeld) für das Bachtal Kinderhaus wurde nach  
Anhörung des Elternbeirats eine Erhöhung in zwei  
Stufen zum 01.01.2021 und 01.09.2021 beschlossen 
(siehe Amtsblatt vom 18.12.2020).

Nach Bekanntgaben schloss sich ein nichtöffentlicher 
Teil an die Beratungen an.

Aus dem Protokoll des Gemeinderates  
vom 19.01.2021

Behandlung von Baugesuchen
Antrag auf Erteilung einer isolierten Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes für die Errich-
tung eines Carports außerhalb des Baufensters auf 
dem Grundstück Fl. Nr. 467/23, Gemarkung Bachhagel, 
Burghagler Straße 31
Zum Antrag auf Erteilung einer isolierten Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Oberer 
Bau“ für die Errichtung eines Carports außerhalb des 
Baufensters mit einem Flachdach auf dem Grundstück 
Fl. Nr. 467/23, Gemarkung Bachhagel, wird zugestimmt. 
Der beantragten Befreiung kann somit nach pflichtge-
mäßem Ermessen erteilt werden.

Bauantrag auf Errichtung von 4 Lichtmasten zum  
Ausleuchten des Lagerplatzes auf dem Grundstück 
Fl. Nr. 761, Gemarkung Bachhagel, Stuhlenbergstraße 1
Zum Bauantrag auf Errichtung von 4 Lichtmasten mit 
einer Masthöhe von 12 Metern zur Ausleuchtung des 
Lagerplatzes auf dem Grundstück Fl. Nr. 761, Gemar-
kung Bachhagel, wird das gemeindliche Einvernehmen 
erteilt.

Bauantrag auf Neubau von Garagen für Autoglasdienst, 
Lagerung und Vermietung auf dem Grundstück Fl. Nr. 
763/17, Gemarkung Bachhagel, Schreiäckerstraße 6
Die Beschlussfassung wird bis zur Klärung der näheren 
Sachlage des Bauvorhabens verschoben.

Elternbeiträge für das Bachtal Kinderhaus

Für den Monat Januar 2021 werden in den Fällen, in 
denen kein Besuch der Kindertageseinrichtung oder 
eine Notbetreuung an nicht mehr als 5 Tagen im Monat 
Januar 2021 erfolgte, durch die Gemeinde keine  
Elternbeiträge erhoben bzw. abgebucht.

In den Fällen, in welchen eine Notbetreuung an mehr 
als 5 Tagen im Monat Januar 2021 stattgefunden hat, 
werden die Elternbeiträge in der vertraglichen Höhe  
erhoben bzw. im Februar abgebucht.

Für die Essen, die die Kinder im Monat Dezember 2020 
erhalten haben, wird das Essensgeld im Monat Januar 
2021 abgebucht.

Hinweise zum Krippengeld
Sofern Sie vom Freistaat Bayern ein Bayerisches  
Krippengeld erhalten, möchten wir die betroffenen  
Eltern auf ihre Verpflichtung hinweisen, das vollständige 
Entfallen der Elternbeiträge bzw. Kinderbetreuungsge-
bühren für einen oder mehrere Monate unverzüglich 
dem Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) mit-
zuteilen. Die Adresse der zuständigen Regionalstelle 
finden die Eltern auf Ihrem Krippengeldbescheid oder 
im Internet unter https://zbfs.bayern.de/.

Fasching mal anders      

Es wird bunt in Burghagel
Die Aktion mit den Advents-
fenstern kam so gut an, dass 
wir in der Faschingszeit daran 
anknüpfen. Da situationsbe-
dingt keine traditionellen Fa-
schingsaktivitäten stattfinden 
können, werden die Fenster in 
Burghagel dafür umso bunter. 

Im ganzen Dorf können die Faschingsfenster und 
Haustüren mit verschiedenen närrischen Motiven 
vom 1. bis zum 17. (Aschermittwoch) Februar 2021 
bestaunt werden. 

Und das Highlight: 
Am Faschingssonntag (14. Februar) stehen für alle  
Kinder Süßigkeiten an den Fenstern und Türen  
bereit. Die Aktion wurde von der Krabbelgruppe  
initiiert und organsiert. Wir möchten uns bei allen 
bedanken, die sich an der Aktion beteiligen.

Die Einwohner und auch Besucher sind zu  
einem Spaziergang durch unser Dorf recht 
herzlich eingeladen. 

Aus dem Protokoll des Gemeinderates  
vom 08.12.2020

Behandlung von Baugesuchen 
Antrag auf isolierte Befreiung für Neubau eines  
Saunahauses auf dem Grundstück Fl. Nr. 419/9,  
Gemarkung Bachhagel, Burghagler Straße 24
Dem Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes „Birkele“ für die niedrigere 
Dachneigung und Überbau der Baugrenzen auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 419/9, Gemarkung Bachhagel, wird 
zugestimmt. Die beantragten Befreiungen können  
somit nach pflichtgemäßem Ermessen erteilt werden.
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Anfragen und Bekanntgaben
Sachstand Straßenabsperrung beim Schloss Oberbe-
chingen
Herr Bürgermeister Hellstern informiert darüber, dass 
die Absperrung am Schloss Oberbechingen bis ein-
schließlich 16.04.2021 verlängert wird.

Es schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an die Beratun-
gen an.

 Gemeinde Syrgenstein
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
Syrgenstein

Bekanntmachung zur 2. Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses am Dienstag, 2. Februar 2021 um 19.00 
Uhr im Sitzungssaal Syrgenstein, Syrgensteinring 32, 
89428 Syrgenstein
Tagesordnung:
2.  Behandlung von Baugesuchen
2.1.  Antrag auf isolierte Befreiung von der Dachform  

auf dem Grundstück Fl. Nr. 1183/40, Gemarkung 
Syrgenstein, Klausenweg 21

2.2.  Bauvoranfrage auf Neubau einer offenen Garage/ 
Schuppen auf dem Grundstück Fl. Nr. 211/4,  
Gemarkung Staufen, Sonnenhalde 5

3. Bekanntgaben
Zu der Sitzung ist die Bevölkerung aus allen Gemeinde-
teilen sehr herzlich eingeladen.

Mirjam Steiner, Erste Bürgermeisterin

Bürgermeistersprechstunden

Donnerstag, 04.02.2021
17.00 – 18.00 Uhr 
VGem.-Geschäftsstelle Landshausen, Zimmer Nr. 1

Donnerstag, 11.02.2021
17.00 – 18.00 Uhr 
VGem.-Geschäftsstelle Landshausen, Zimmer Nr. 1

Aus dem Protokoll der Sitzung des Bau- und
Umweltausschusses vom 12.01.2021

Behandlung von Baugesuchen
Der Bau- und Umweltausschuss erteilte zu folgenden 
Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen:
–  Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit 

Carport auf dem Grundstück 396/12, Gemarkung 
Landshausen, Am Silexfeld 3

–  Bauantrag auf Neubau eines Zweifamilienhauses mit 
Carport auf dem Grundstück 1163 und 1163/4,  
Gemarkung Syrgenstein, Nussbergstraße

–  Bauantrag auf Neubau eines Abstellraumes und einer 
Gartenhütte auf dem Grundstück Fl. Nr. 1162/14,  
Gemarkung Syrgenstein, Am Herr Rain 17

Bekanntgegeben wurde ein Bauantrag auf Neubau  
eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 347/8, Gemarkung Staufen, Boh-
nerzstraße 13, für das die Genehmigungsfreistellung 
erteilt wurde.

Nach einigen Bekanntgaben zu Themen wie  
– Parksituationen in Staufen und Landshausen 
– Wasserschaden in der Bachtalhalle und 
– Straßenabbruch Syrgensteinring
schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an die Beratungen 
an.

Bekanntgabe der Baugesuche, für welche die Geneh-
migungsfreistellung erteilt wurde, Bauantrag auf Neu-
bau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 322/25, Gemarkung Burghagel, 
Erlenstraße 15
Das Bauvorhaben liegt im Bereich des Bebauungs-
plans „Bonlandweg“, Burghagel. Gemäß Art. 58 Abs. 2 
BayBO sind die Errichtung, Änderung und Nutzungsän-
derung baulicher Anlagen, die keine Sonderbauten sind 
genehmigungsfrei, wenn sie im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes liegen und den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes nicht widersprechen. Mit der An-
tragstellung im Genehmigungsfreistellungsverfahren 
erklärt der Bauherr und Entwurfsverfasser, dass er alle 
Voraussetzungen für eine Genehmigungsfreistellung 
erfüllt. Eine Beschlussfassung ist daher nicht notwendig. 
 
Beteiligungen zu Vorhaben von Nachbargemeinden
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1. BauGB zum Vorentwurf der 9. Änderung des 
Flächennutzungsplans der VVG Giengen-Hermaringen 
im Bereich „Bachtalblick“ im Ortsteil Sachsenhausen 
der Stadt Giengen sowie Benachrichtigung über die 
Auslegung nach § 3 (1) BauGB
Belange der Gemeinde Bachhagel werden durch die 9. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungs-
gemeinschaft Giengen-Hermaringen nicht berührt.  
Der Gemeinderat nimmt die Information zur Kenntnis, 
Einwände werden nicht vorgebracht.

Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans „Bachtalblick“ und 
zur Satzung über örtliche Bauvorschriften nach § 74 
LBO zum Bebauungsplan sowie Benachrichtigung über 
die Auslegung nach § 3 (1 ) BauGB
Belange der Gemeinde Bachhagel werden durch den 
Bebauungsplan „Bachtalblick“ der Stadt Giengen nicht 
berührt. Der Gemeinderat nimmt die Information zur 
Kenntnis, Einwände werden nicht vorgebracht.

Bekanntgabe gefasster Beschlüsse aus dem nicht-
öffentlichen Teil  der GR-Sitzung vom 17.11.2020
Herr Bürgermeister Hellstern gab folgende gefasste 
Beschlüsse im Wortlaut aus dem nichtöffentlichen Teil 
der Gemeinderatsitzung vom 17.11.2020 der Öffentlich-
keit bekannt:

„Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
sind der Öffentlichkeit bekannt zu geben, sobald die 
Gründe der Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 
Abs. 3 GO)“

Aufnahme eines Investkredites Kommunal Bayern bei 
der Bayern Labo
Der Gemeinderat stimmt der Aufnahme eines Kredites 
aus dem Kreditprogramm „Investkredit Kommunal 
Bayern“ bei der BayernLabo in Höhe von 500.000 € und 
einer Zinsbindung von 10 Jahren zu.

Bauvorhaben Erweiterung Kinderhaus Bachhagel
Vergabe der Maler- und Tapezierarbeiten:
Der Gemeinderat Bachhagel vergibt in Zusammenhang 
mit der Erweiterung des Kinderhauses in Bachhagel um 
zwei Krippengruppen aufgrund der Ergebnisse der 
Submission vom 03.11.2020, die Maler- und Tapezierar-
beiten an den wirtschaftlichsten Bieter, Maler Römer 
GmbH aus Lauingen, mit der Auftragssumme von brutto 
16.287,56 €.

Wahl der Fassadenfarbe:
Der Gemeinderat Bachhagel und die Leitung des Kin-
derhauses Bachhagel entscheiden sich für die Fassa-
denfarbe Weiß.



steiner aktuell

Rathaustelegramm
Ablesen der Wasseruhr 2020
Die Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein hat 2020 zum ersten Mal die Möglichkeit angeboten, den Zählerstand der 
Wasseruhr online der Verwaltung mitzuteilen. Ein Zählerablesen durch Mitarbeiter der Gemeinde wie in der Vergan-
genheit konnte zum Schutz aller Beteiligten wegen der Corona- Pandemie nicht mehr durchgeführt werden.
Für die große Anzahl der Rückmeldungen möchten wir uns bei Ihnen recht herzlich bedanken. Wir werden diese Art 
der Abfrage auch in Zukunft so beibehalten.
War es Ihnen aus irgendwelchen Gründen bisher nicht möglich, uns den Zählerstand mitzuteilen, bitten wir Sie, uns 
diesen in den nächsten Tagen noch nachzureichen. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, diesen online zu übermitteln, 
nehmen wir ihn auch gerne telefonisch unter der 09077 709-29, per Fax 09077 709-50 oder unter der E-Mail verwal-
tung@syrgenstein.de entgegen.
Sollten wir dennoch keine Rückmeldung erhalten, müssen wir den Wasserverbrauch anhand der Vorjahre schätzen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre tolle Mithilfe!

Ein herzliches DANKE
an Herrn Schirmann mit Team für die jahrelange Gestaltung des Osterbrunnens und die liebevolle Pflege der Brun-
nenanlage in Landshausen.

Auch DANKE sagen möchten wir Herrn Fehlau für die außerordentliche Pflege rund um den Klingenplatz in Staufen.

Bürgerliches Engagement verdient Anerkennung und Würdigung. Wir sind stolz, dass wir so viele ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer in unserer Gemeinde haben. Dieses Engagement ist wirklich nicht selbstverständlich – 
aber ein so gewichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft.

Wir suchen SIE
Wir suchen jemanden, der mit viel Freude und Engagement, auch gerne mit neuen Ideen, die Gestaltung und Pflege 
des Brunnens in Landshausen und auch jemanden, der dies für die „Kling“ in Staufen übernimmt.

Wir würden uns sehr über einen Anruf oder einer E-Mail von Ihnen freuen.
Gerne unter Tel. 09077 709-0 oder verwaltung@syrgenstein.de.

Mirjam Steiner, Erste Bürgermeisterin
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 Elternbeiträge für das Kinderhaus Syrgenstein 
und den Kindergarten Staufen 

Für den Monat Januar 2021  werden in den Fällen, in 
denen kein Besuch der Kindertageseinrichtung oder 
eine Notbetreuung an nicht mehr als 5 Tagen im Monat 
Januar 2021 erfolgte, durch die Gemeinde  keine
Elternbeiträge erhoben bzw. abgebucht. 

 In den Fällen, in welchen eine Notbetreuung an mehr 
als 5 Tagen im Monat Januar 2021 stattgefunden hat, 
werden die Elternbeiträge in der vertraglichen Höhe 
erhoben bzw. im Februar abgebucht. 

 Für die Essen, die die Kinder im Monat Dezember 2020 
erhalten haben, wird das Essensgeld im Monat Januar 
2021 abgebucht. 

Hinweise zum Krippengeld 
 Sofern Sie vom Freistaat Bayern ein Bayerisches Krip-
pengeld erhalten, möchten wir die betroffenen Eltern 
auf ihre Verpflichtung hinweisen, das vollständige 
Entfallen der Elternbeiträge bzw. Kinderbetreuungsge-
bühren für einen oder mehrere Monate unverzüglich 
dem Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) mit-
zuteilen. Die Adresse der zuständigen Regionalstelle 
finden die Eltern auf Ihrem Krippengeldbescheid oder 
im Internet unter https://zbfs.bayern.de/ 

Digitale Bürgerversammlung der Gemeinde 
Syrgenstein

Wegen der Covid-19-Pandemie konnte im Jahr 2020 
keine Bürgerversammlung stattfinden. 

Ersatzweise wurde auf der Website der VGem. Syrgen-
stein (www.vg-syrgenstein.de) eine umfassenden Infor-
mation über Einwohnerentwicklung, Finanzbericht so-
wie die durchgeführten Maßnahmen im Jahr 2020 und 
die Planungen für 2021 veröffentlicht.

Die Präsentation, welche seit 18.12.2020 auf unserer 
Homepage veröffentlicht ist, können Sie noch bis Ende 
Februar 2021 einsehen.

Für Fragen oder Anregungen zu gemeindlichen Angele-
genheiten sind wir wie folgt zu erreichen:
Frau Bürgermeisterin Steiner (Tel. 0171 5142868 oder 
mirjam.steiner@syrgenstein.de)
VGem. Syrgenstein (Tel. 09077 709-0 oder verwal-
tung@syrgenstein.de)

Die Bürgermeistersprechstunde finden jeweils don-
nerstags von 17.00 – 18.00 Uhr in der VGem.-Ge-
schäftsstelle, Ringstraße 35, 89428 Syrgenstein statt.

Mirjam Steiner
Erste Bürgermeisterin
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Satzung für die öffentliche Wasserversor-
gungseinrichtung der Gemeinde Syrgenstein 
(Wasserabgabesatzung – WAS) vom 
27.01.2021

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 
bis Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde 
Syrgenstein folgende Satzung:

§ 1 Öffentliche Einrichtung
(1) Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur 
Wasserversorgung.
(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung 
bestimmt die Gemeinde.
(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im 
öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücks-
anschlüsse.

§ 2 Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zu-
sammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienen-
de Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um 
mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn 
des Grundbuchrechts handelt. Rechtlich verbindliche plane-
rische Festlegungen sind zu berücksichtigen.
(2) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigen-
tümer gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur 
Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehre-
ren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; 
sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe 
folgende Bedeutung:
Versorgungsleitungen
sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von 
denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse (= Hausanschlüsse)
sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versor-
gungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit  
der Anschlussvorrichtung und enden mit der Hauptabsperr-
vorrichtung.

Gemeinsame Grundstücksanschlüsse (verzweigte Hausan-
schlüsse)
sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B.  
Privatwege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der 
Versorgungsleitung verbinden.

Anschlussvorrichtung
ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versor-
gungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder 
zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperrarma-
tur samt den dazugehörigen technischen Einrichtungen.

Hauptabsperrvorrichtung
ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesam-
te nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich 
Wasserzähler abgesperrt werden kann.

Übergabestelle
ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der 
Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude.

Wasserzähler
sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Was-
servolumens. Absperrventile und Wasserzählerbügel sind 
nicht Bestandteile der Wasserzähler.

Anlagen des Grundstückseigentümers (= Verbrauchsleitungen)
sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in 
Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche gelten auch 
Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise 
im gleichen Gebäude befinden.

§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein 
bebautes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerb-

Kultur- und Sportlerehrung für das Jahr 2020

Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden  
Auflagen und Beschränkungen bestimmen weiterhin 
unseren Alltag. Der Gemeinde Syrgenstein war es aus 
diesem Grund nicht möglich, für 2019 eine Kultur- und 
Sportlerehrung durchzuführen. Diese wird nach Mög-
lichkeit in 2021 nachgeholt.
Wie sich die kommenden Monate weiter entwickeln, 
kann niemand mit Sicherheit sagen. Wir haben uns  
jedoch dazu entschlossen, zumindest einmal die Erfol-
ge von Sportlerinnen und Sportler sowie Personen, 
welche im künstlerisch/kulturellen Bereich erfolgreich 
im Jahr 2020 waren, abzufragen, auch wenn viele Wett-
kämpfe und Veranstaltungen nicht stattfinden durften. 
Wann die Sportlerehrung 2020/2021 stattfinden kann, 
ist noch offen.
Die erfolgreichen Personen sollten in Syrgenstein, 
Landshausen und Staufen wohnen oder für einen  
Verein der Gemeinde starten. Die Erfolge müssen im 
Kalenderjahr 2020 erbracht worden sein.

Die Vereine werden gebeten, die zu ehrenden Sportler 
der Gemeinde mitzuteilen. Darüber hinaus kann es  
jedoch auch Syrgensteiner Sportler geben, die für  
einen auswärtigen Verein starten und ebenfalls eine 
sportliche Höchstleistung erbracht haben, sowie  
erfolgreiche Sportler, die ihren Wohnsitz nicht in  
der Gemeinde haben, aber in einem örtlichen Verein 
aktives Mitglied sind. Auch diese Sportler können nach 
den Richtlinien, die der Gemeinderat erlassen hat,  
geehrt werden.
Die Meldungen können bis spätestens 08.02.2021  
bei der Gemeindeverwaltung Syrgenstein, Zimmer 8, 
Ringstraße 35, 89428 Syrgenstein schriftlich oder tele-
fonisch unter 09077 709-21 (Frau Wieland) gemeldet 
werden.
Über Fotos der zu ehrenden Personen für die Präsenta-
tion würden wir uns sehr freuen.
Bitte senden Sie diese an wieland@syrgenstein.de.

Kindergarten Staufen

Neuanmeldungen/
Vormerkungen für das Jahr 
2021/2022 im Kinderhaus 
Staufen

Liebe Eltern!
Ab September 2021 eröffnen 
wir unser neugebautes 
Kinderhaus in Staufen.
Unser neues Kinderhaus beinhaltet:
– 1 Krippengruppe (unter 3-jährige Kinder)
und
– 1 Kindergartengruppe (3 – 6-jährige Kinder)

Die Unterlagen für die Vormerkung eines Betreuungs-
platzes werden unter strikter Einhaltung der Corona-
Maßnahmen (FFP2-Maske und Abstand) ausgegeben 
am:
Datum: 02. Februar 2021 
Uhrzeit: von 8.00 – 13.00 Uhr 
Ort: Kindergarten Staufen, Bayernstr. 4, 89428 Staufen 
An diesem Termin finden KEINE Elterngespräche oder 
Besichtigungen der Räumlichkeiten statt!

Wir freuen uns auf Sie. 
Frau Reiter, Frau Ebel und Frau Wolf 
Ihr Kindergartenteam
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(4) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewin-
nungsanlage hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde 
Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage 
nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 
weiterbetrieben werden soll. Er hat durch geeignete Maßnah-
men sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanla-
ge keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversor-
gungsnetz möglich sind. Bei einer Nachspeisung von 
Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrich-
tung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf 
(Luftbrücke) oder ein Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeise-
einrich-tung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen 
Stellen (z. B. Spülkasten) erforderlich.

§ 8 Sondervereinbarungen
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss be-
rechtigt oder verpflichtet, so kann die Gemeinde durch Ver-
einbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmun-
gen dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung 
entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinba-
rung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachge-
recht ist.

§ 9 Grundstücksanschluss
(1) Der Grundstücksanschluss wird von der Gemeinde herge-
stellt, angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geän-
dert, abgetrennt und beseitigt. Er muss zugänglich und vor 
Beschädigungen geschützt sein.
(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung 
der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. Sie be-
stimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzu-
schließen ist. Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hö-
ren; seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu 
wahren. Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des 
Grundstückseigentümers nachträglich geändert oder ein zu-
sätzlicher Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen Stra-
ßengrund hergestellt werden, so kann die Gemeinde verlan-
gen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der 
Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung ge-
regelt werden.
(3) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Vorausset-
zungen für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlus-
ses zu schaffen. Die Gemeinde kann hierzu schriftlich eine 
angemessene Frist setzen. Der Grundstückseigentümer darf 
keine Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss vorneh-
men oder vornehmen lassen.
(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede 
Beschädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere 
das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen 
unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen.

§ 10 Anlage des Grundstückseigentümers
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ord-
nungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unter-
haltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme 
des Wasserzählers, zu sorgen. Hat er die Anlage oder Teile 
davon einem anderen vermietet oder sonst zur Benutzung 
überlassen, so ist er neben dem anderen verpflichtet.
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften  
dieser Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher 
Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der 
Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten  
werden. Anlage und Verbrauchseinrichtungen müssen so  
beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der 
öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rückwirkun-
gen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. Der 
Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen jeglicher Art 
geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers.
(3) Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, 
können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die 
zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter 
Plombenverschluss genommen werden, um eine einwand-
freie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Aus-
stattung der Anlage ist nach den Angaben der Gemeinde zu 
veranlassen.

lich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an 
die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit 
Wasser beliefert wird.
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur 
auf solche Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung 
erschlossen werden. Der Grundstückseigentümer kann un-
beschadet weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher 
Vorschriften nicht verlangen, dass eine neue Versorgungslei-
tung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung 
geändert wird. Welche Grundstücke durch die Versorgungs-
leitung erschlossen werden, bestimmt die Gemeinde. Roh-
wasser- und Fernwasserleitungen stellen keine zum An-
schluss berechtigenden Versorgungsleitungen dar.
(3) Die Gemeinde kann den Anschluss eines Grundstücks an 
eine bestehende Versorgungsleitung versagen, wenn die 
Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder 
aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen der 
Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder beson-
dere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstücksei-
gentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und 
Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Sicher-
heit.
(4) Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke 
und den Betrieb von Wärmepumpen. Die Gemeinde kann fer-
ner das Anschluss- und Benutzungsrecht in begründeten 
Einzelfällen ausschließen oder einschränken, soweit nicht die 
Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich 
ist. Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser.

§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die 
Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die  
öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen 
(Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn 
der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.
(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversor-
gungseinrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Be-
darf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) aus-
schließlich aus dieser Einrichtung zu decken 
(Benutzungszwang). Gesammeltes Niederschlagswasser 
darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung, 
zur Toilettenspülung und zum Wäschewaschen verwendet 
werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften entgegen-
stehen. § 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. Verpflichtet 
sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der 
Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Gemeinde die  
dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

§ 6 Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der An-
schluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch 
unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls 
nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe 
der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7 Beschränkung der Benutzungspflicht
(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen 
bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, 
soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaft-
lich zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder 
Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. Gründe der 
Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benut-
zungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen 
Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser 
oder Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erfor-
derlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch 
die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung gewähr-
leistet wird.
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwen-
dung.
(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunter-
nehmen und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von 
Löschwasser.
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ist. Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzli-
chen Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser Satzung  
beauftragten Personen der Gemeinde berechtigt, zu ange-
messener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Ein-
richtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen 
Umfang zu betreten. Der Grundstückseigentümer, ggf. auch 
die Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Möglich-
keit vorher verständigt.
(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind  
verpflichtet, alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Verwen-
dung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetrieb-
nahme der Gemeinde mitzuteilen, soweit sich dadurch die 
vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht.
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften der 
Gemeinde für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine 
Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzufüh-
ren sind.

§ 14 Grundstücksbenutzung
(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verle-
gen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortlei-
tung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes 
Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich 
zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die  
örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. Diese Pflicht 
betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung ange-
schlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlosse-
nen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt 
werden oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung 
sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, 
soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigen-
tümer in unzumutbarer Weise belasten würde.
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und 
Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grund-
stücks zu benachrichtigen.
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der  
Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle 
für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung 
hat die Gemeinde zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht 
ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.
(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, 
ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl der 
Gemeinde die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten 
oder sie noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern 
dies nicht unzumutbar ist.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrs-
wege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch 
Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen 
und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 15 Art und Umfang der Versorgung
(1) Die Gemeinde stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- 
und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. 
Sie liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und 
in der Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des 
Versorgungsgebietes üblich sind, entsprechend den jeweils 
geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln 
der Technik.
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und  
behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln 
der Technik zu ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder 
technischen Gründen zwingend erforderlich ist. Die Gemein-
de wird eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserab-
nehmern nach Möglichkeit mindestens zwei Monate vor der 
Umstellung schriftlich bekannt geben und die Belange der 
Anschlussnehmer möglichst berücksichtigen. Die Grund-
stückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene 
Kosten den geänderten Verhältnissen anzupassen.
(3) Die Gemeinde stellt das Wasser im Allgemeinen ohne  
Beschränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des 
Hausanschlusses zur Verfügung. Dies gilt nicht, soweit und 
solange die Gemeinde durch höhere Gewalt, durch Betriebs-
störungen, Wassermangel oder sonstige technische oder 

§ 11 Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des 
Grundstückseigentümers
(1) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt 
oder wesentlich geändert wird, sind der Gemeinde folgende 
Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:
a)  eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstücks-

eigentümers und ein Lageplan,
b)  der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,
c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,
d)  im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme 

der Mehrkosten.
Die einzureichenden Unterlagen haben den bei der Gemein-
de aufliegenden Mustern zu entsprechen. Alle Unterlagen 
sind von den Bauherren und den Planfertigern zu unterschrei-
ben.
(2) Die Gemeinde prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den 
Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, 
so erteilt die Gemeinde schriftlich ihre Zustimmung und gibt 
eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustim-
mungsvermerk zurück. Stimmt die Gemeinde nicht zu, setzt 
sie dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemes-
sene Frist zur Berichtigung. Die geänderten Unterlagen sind 
sodann erneut einzureichen. Die Zustimmung und die Über-
prüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, 
den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht 
von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehler-
freie Planung und Ausführung der Anlagen.
(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher 
Zustimmung der Gemeinde begonnen werden. Eine Geneh-
migungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, 
bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die 
Zustimmung unberührt.
(4) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch die Gemeinde oder durch ein Installations-
unternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis der 
Gemeinde oder eines anderen Wasserversorgungsunterneh-
mens eingetragen ist. Die Gemeinde ist berechtigt, die Aus-
führung der Arbeiten zu überwachen. Leitungen, die an Ei-
gengewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit 
vorheriger Zustimmung der Gemeinde verdeckt werden; an-
dernfalls sind sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen.
(5) Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der 
Anlagen bei der Gemeinde über das Installationsunterneh-
men zu beantragen. Der Anschluss der Anlage an das Vertei-
lungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen durch die  
Gemeinde oder ihre Beauftragten.
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die  
Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§ 12 Überprüfung der Anlage des Grundstückseigen-
tümers
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Grundstücks-
eigentümers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprü-
fen. Sie hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu 
machen und kann deren Beseitigung verlangen.
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefähr-
den oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die 
Gemeinde berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung  
zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu 
verpflichtet.
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der 
Anlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz 
übernimmt die Gemeinde keine Haftung für die Mängelfrei-
heit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprü-
fung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder 
Leben darstellen.

§ 13 Abnehmerpflichten, Haftung
(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den 
Beauftragten der Gemeinde, die sich auf Verlangen auszu-
weisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu  
allen der Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu  
gestatten, soweit dies zur Nachschau der Wasserleitungen, 
zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vor-
schriften dieser Satzung und die von der Gemeinde auferleg-
ten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich 
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2.  der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der 
Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrläs-
sigkeit der Gemeinde oder eines Erfüllungs- oder Verrich-
tungsgehilfen verursacht worden ist,

3.  eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser  
weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit  
eines vertretungsberechtigten Organs der Gemeinde  
verursacht worden ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist  
nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen an-
zuwenden.
(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grund-
stückseigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 
Abs. 4 weiterleitet, haftet die Gemeinde für Schäden, die  
diesen durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie 
einem Grundstückseigentümer.
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grund-
stückseigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes 
Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung 
geltend machen. Die Gemeinde ist verpflichtet, den Grund-
stückseigentümern auf Verlangen über die mit der Schadens-
verursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhän-
genden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr 
bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des 
Schadensersatzes erforderlich ist.
(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro.
(5) Schäden sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen.

§ 19 Wasserzähler
(1) Der Wasserzähler ist Eigentum der Gemeinde. Die Liefe-
rung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, 
Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufga-
be der Gemeinde; sie bestimmt auch Art, Zahl und Größe der 
Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort. Bei der Aufstel-
lung hat die Gemeinde so zu verfahren, dass eine einwand-
freie Messung gewährleistet ist; sie hat den Grundstücksei-
gentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten Interessen 
zu wahren.
(2) Die Gemeinde ist verpflichtet, auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies 
ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung mög-
lich ist. Die Gemeinde kann die Verlegung davon abhängig 
machen, dass der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, 
die Kosten zu übernehmen.
(3) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhanden-
kommen und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn 
hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädi-
gungen und Störungen dieser Einrichtungen der Gemeinde 
unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, 
Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.
(4) Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten der Ge-
meinde möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlan-
gen der Gemeinde vom Grundstückseigentümer selbst ab-
gelesen. Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler 
leicht zugänglich sind.

§ 19a Besondere Regelungen bezüglich des Einsatzes 
und Betriebs elektronischer Wasserzähler
(1) Die Gemeinde setzt nach Maßgabe des Art. 24 Abs. 4 Satz 
2 bis 7 GO elektronische Wasserzähler mit oder ohne Funk-
modul ein und betreibt diese.
(2) Nach Art. 24 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 und 2 GO gespeicherte 
oder ausgelesene personenbezogene Daten sind zu löschen, 
soweit sie für die dort genannten Zwecke nicht mehr benötigt 
werden. Die im Wasserzähler vor Ort gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten sind spätestens nach zwei Jahren  
zu löschen, die ausgelesenen personenbezogenen Daten 
spätestens nach fünf Jahren.
(3) Elektronische Wasserzähler, die ohne Verwendung der 
Funkfunktion betrieben werden, werden von einem Beauf-
tragten der Gemeinde möglichst in gleichen Zeitabständen 
oder auf Verlangen der Gemeinde vom Grundstückseigentü-
mer oder Gebührenschuldner selbst ausgelesen. Ihre Ausle-
sung vor Ort erfolgt nur mit Zustimmung des Grundstücksei-
gentümers. Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, 
dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind.

wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zumut-
bar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist. Die Gemein-
de kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich 
beschränken oder unter Auflagen und Bedingungen gewäh-
ren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Benut-
zungsrechtes der anderen Berechtigten erforderlich ist.  
Die Gemeinde darf ferner die Lieferung unterbrechen, um  
betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. Soweit möglich, 
gibt die Gemeinde Absperrungen der Wasserleitung vorher 
öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Um-
fang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.
(4) Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs 
für die angeschlossenen Grundstücke geliefert. Die Überlei-
tung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der 
schriftlichen Zustimmung der Gemeinde; die Zustimmung 
wird erteilt, wenn nicht überwiegende versorgungswirt-
schaftliche Gründe entgegenstehen.
(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasser-
lieferung und für Änderungen des Druckes oder der Beschaf-
fenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wasserman-
gel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, 
die die Gemeinde nicht abwenden kann, oder aufgrund  
behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grund-
stückseigentümer kein Anspruch auf Minderung verbrauchs- 
unabhängiger Gebühren zu.

§ 16 Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für 
Feuerlöschzwecke
(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüs-
se eingerichtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten 
einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen 
zwischen dem Grundstückseigentümer und der Gemeinde 
zu treffen.
(2) Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzäh-
lern ausgerüstet. Sie müssen auch für die Feuerwehr benutz-
bar sein.
(3) Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, 
sind die Anordnungen der Gemeinde, der Polizei und der 
Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserab-
nehmer ihre Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen 
zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen. Ohne zwingen-
den Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entneh-
men.
(4) Bei Feuergefahr hat die Gemeinde das Recht, Versor-
gungsleitungen und Grundstücksanschlüsse vorübergehend 
abzusperren. Dem von der Absperrung betroffenen Wasser-
abnehmer steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu.

§ 17 Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasser-
abgabe aus öffentlichen Entnahmestellen
(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser 
oder zu sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig 
bei der Gemeinde zu beantragen. Muss das Wasser von  
einem anderen Grundstück bezogen werden, so ist die 
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers  
beizubringen. Über die Art der Wasserabgabe entscheidet 
die Gemeinde; sie legt die weiteren Bedingungen für den 
Wasserbezug fest.
(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuer-
löschen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken 
entnommen werden soll, so stellt die Gemeinde auf Antrag 
einen Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr 
zur Verfügung und setzt die Bedingungen für die Benutzung 
fest.

§ 18 Haftung bei Versorgungsstörungen
(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Un-
terbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmä-
ßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die Gemeinde aus 
dem Benutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im 
Falle
1.  der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesund-

heit des Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der 
Schaden von der Gemeinde oder einem Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig 
verursacht worden ist,
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4.  gegen die von der Gemeinde nach § 15 Abs. 3 Satz 3 an-
geordneten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchs-
verbote verstößt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungs-
widrigkeitentatbestände bleiben unberührt.

§ 25 Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel
(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall 
erlassen.
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebe-
nen Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die 
Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes.

§ 26 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.03.2021 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Wasserabgabesatzung der Gemeinde 
Syrgenstein vom 09.05.2001 außer Kraft.

Syrgenstein, 27.01.2021
Steiner, Erste Bürgermeisterin

Beitrags- und Gebührensatzung  
zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde 
Syrgenstein (BGS-WAS) vom 27.01.2021

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt die Gemeinde Syrgenstein folgende Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung:

§ 1 Beitragserhebung
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die 
Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung einen  
Beitrag.

§ 2 Beitragstatbestand
Der Beitrag wird erhoben für
1.  bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder ge-

werblich nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS 
ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungsein-
richtung besteht

oder
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Bei-
tragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemes-
sung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a 
KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem 
Abschluss der Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der 
Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung er-
füllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung.

§ 4 Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-
berechtigter ist.

§ 5 Beitragsmaßstab
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zu-
lässigen Geschossfläche berechnet. In unbeplanten Gebie-
ten wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m 
herangezogen. Bei mehrfach erschlossenen Grundstücken 
ist die Begrenzung auf alle Seiten, zu denen das Grundstück 
die Möglichkeit des Anschlusses an die öffentliche Wasser-
versorgungseinrichtung hat, zu beziehen; nicht herange-
zogen wird in diesen Fällen die Fläche, die außerhalb aller 
Tiefenbegrenzungslinien liegt. Reichen die Bebauung bzw. 
die gewerbliche Nutzung über die Begrenzung nach Satz 2 
hinaus oder näher als 5 m an diese Begrenzung heran, so ist 
die Begrenzung 5 m hinter dem Ende der Bebauung bzw. der 
gewerblichen Nutzung anzusetzen.
(2) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein 
rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht, nach dessen 
Festsetzungen. Ist darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 

§ 20 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze
(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass der Grundstücksei-
gentümer auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach 
seiner Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder 
Wasserzählerschrank anbringt, wenn
1. das Grundstück unbebaut ist oder
2.  die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüs-

sen erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter 
besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder

3.  kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasser-
zählers vorhanden ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrich-
tungen in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugäng-
lich zu halten.

§ 21 Nachprüfung der Wasserzähler
(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprü-
fung der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- 
und Eichgesetzes verlangen. Stellt der Grundstückseigen-
tümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat 
er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen.
(2) Die Gemeinde braucht dem Verlangen auf Nachprüfung 
der Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der Grund-
stückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu überneh-
men, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehler-
grenzen nicht überschreitet.

§ 22 Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs
(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der  
Gemeinde unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der 
Wasserversorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den 
Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung voll-
ständig einstellen, so hat er das mindestens eine Woche vor 
dem Ende des Wasserbezugs schriftlich der Gemeinde zu 
melden.
(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter 
den Wasserbezug einstellen, hat er bei der Gemeinde Befrei-
ung nach § 6 zu beantragen.

§ 23 Einstellung der Wasserlieferung
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz 
oder teilweise fristlos einzustellen, wenn der Grundstücksei-
gentümer oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die 
Wasserversorgung betreffenden Anordnungen zuwiderhan-
delt und die Einstellung erforderlich ist, um
1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen 

oder Anlagen abzuwenden,
2.  den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflus-

sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu  
verhindern oder

3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer,  
störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde 
oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trink-
wassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nicht-
erfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist die 
Gemeinde berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach  
Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der 
Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der 
Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen nachkommt. 
Die Gemeinde kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung 
der Versorgung androhen.
(3) Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wieder 
aufzunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen 
sind.

§ 24 Ordnungswidrigkeiten
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 
2500 Euro belegt werden, wer vorsätzlich
1.  den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungs-

zwang in § 5 zuwiderhandelt,
2.  eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 

1 und 2 festgelegten oder hierauf gestützten Melde-,  
Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt,

3.  entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Gemeinde mit 
den Installationsarbeiten beginnt,
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die Wasserversorgung auslösen oder die nicht angeschlos-
sen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt 
nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die 
Wasserversorgung angeschlossen sind. Balkone, Loggien 
und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie 
über die Gebäudefluchtlinie herausragen.
(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen 
Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Um-
stände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine Beitrags-
pflicht entsteht insbesondere
–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätz-

lichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge 
geleistet wurden,

–  wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung 
oder Änderung eines Bebauungsplanes oder durch Erlass 
oder Änderung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder 
durch die konkrete Bebauung auf dem Grundstück später 
vergrößert, für die zusätzlichen Flächen,

–  wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des Grund-
stücks im Rahmen der Anwendung des Abs. 1 Sätze 2 bis 4 
die der Beitragsberechnung zugrunde zu legende Grund-
stücksfläche vergrößert,

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien 
Gebäudes im Sinne des § 5 Abs. 7, wenn infolge der Nut-
zungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfrei-
heit entfallen,

–  für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 8), wenn sich die der 
Beitragsberechnung zugrunde gelegte Geschossfläche im 
Sinne von Abs. 8 später vergrößert oder sonstige Verände-
rungen vorgenommen werden, die nach Abs. 8 für die Bei-
tragsbemessung von Bedeutung sind.

§ 6 Beitragssatz
(1) Der Beitrag beträgt
a) pro m2 Grundstücksfläche  0,78 €
b) pro m2 Geschossfläche   3,05 €.

§ 7 Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig.

§ 7a Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht ab-
gelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Beitrages. Ein Rechtsanspruch 
auf Ablösung besteht nicht.

§ 8 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesse-
rung, Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und Beseitigung 
sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im 
Sinne des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf 
die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grund-
stücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe 
zu erstatten.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der  
jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuld-
ner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamt-
schuldner. § 7 gilt entsprechend.
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen  
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 Gebührenerhebung
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Wasserversor-
gungseinrichtung Grundgebühren (§ 10) und Verbrauchsge-
bühren (§ 11).

§ 10 Grundgebühr
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) 
bzw. Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler 
berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur  
vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler im Sinne des  
§ 19 WAS, so wird die Grundgebühr nach der Summe des 
Nenndurchflusses bzw. des Dauerdurchflusses für jeden 
Hauptwasserzähler berechnet.

Baunutzungsverordnung – BauNVO) festgelegt, so errechnet 
sich die Geschossfläche für die Grundstücke durch Vervielfa-
chung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl. Ist im Bebau-
ungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt, so 
ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfachung der 
jeweiligen Grundstücksfläche mit der Baumassenzahl, geteilt 
durch 3,5. Sind im Bebauungsplan eine Grundflächenzahl  
(§ 19 Abs. 1 BauNVO) und eine Wandhöhe festgelegt, so  
ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfachung der 
jeweiligen Grundstücksfläche mit der Grundflächenzahl mul-
tipliziert mit der Wandhöhe, geteilt durch 4,0 in Wohn- und 
Mischgebieten, und geteilt durch 12,0 in Gewerbe und Indus-
triegebieten. Sind im rechtverbindlichen Bebauungsplan eine 
Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen (§ 1 Abs. 2 
BauNVO) und eine Wandhöhe festgesetzt, so ergibt sich die 
Geschossfläche aus der Vervielfachung der jeweiligen 
Grundfläche mit der Wandhöhe geteilt durch 4,0 in Wohn-
und Mischgebieten, und geteilt durch 12,0 in Gewerbe und 
Industriegebieten. Ist im Einzelfall nur eine geringere Ge-
schossfläche zulässig, so ist diese maßgebend. Ist jedoch im 
Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere 
Geschossfläche vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen.
(3) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans beschlossen ist, ist die zulässige Geschossfläche 
nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. Abs. 2 
Sätze 6 und 7 gelten entsprechend.
(4) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der für 
vergleichbare Baugebiete in der Gemeinde festgesetzten Ge-
schossflächenzahl (GFZ), wenn
a)  in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Maß 

der Nutzung nicht festgesetzt ist,
b)  sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan 

die zulässige Geschossfläche nicht hinreichend sicher ent-
nehmen lässt,

c)  in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das zu-
lässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt werden soll, 
oder

d)  ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch 
vorhanden ist. Abs. 2 Sätze 6 und 7 gelten entsprechend.

(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die 
zulässige Geschossfläche aus der durchschnittlichen Ge-
schossflächenzahl, die nach § 34 BauGB in Verbindung mit  
§ 17 und § 20 BauNVO aus der in der Umgebung vorhande-
nen Bebauung ermittelt wird. Abs. 2 Sätze 6 und 7 gelten 
entsprechend.
(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, wird als zulässige Geschossfläche ein 
Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstü-
cke, bei denen die zulässige Bebauung im Verhältnis zur ge-
werblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gel-
ten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinne 
des Satzes 1.
(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden 
Grundstück vorhandenen Gebäude oder selbstständigen 
Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 
nach Anschluss an die Wasserversorgung haben oder die 
nicht angeschlossen werden dürfen, wird von der für das 
Grundstück ermittelten zulässigen Geschossfläche abgezo-
gen und der Beitragsberechnung nicht zugrunde gelegt. Das 
gilt nicht für Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die 
tatsächlich an die Wasserversorgung angeschlossen sind 
oder die bei der Berechnung der auf dem Grundstück zuläs-
sigen Geschossfläche ohnehin unberücksichtigt bleiben (vgl. 
§ 20 Abs. 4, 2. Alt., § 21a Abs. 4 BauNVO). Geschossflächen 
sind insoweit abzuziehen, als sie auf die zulässige Geschoss-
fläche (§ 20 BauNVO) anzurechnen sind.
(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als  
zulässige Geschossfläche die Geschossfläche der vorhan-
denen Bebauung. Die Geschossfläche ist nach den Außen-
maßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller-
geschosse werden mit der vollen Fläche herangezogen. 
Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie aus-
gebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die 
nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an 
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§ 16 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der 
Gemeinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Verände-
rungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entspre-
chender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 17 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.03.2021 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 12.11.2001 mit dem 
Stand der 3. Änderungssatzung vom 14.11.2018 außer Kraft.

Syrgenstein, 27.01.2021
Steiner, Erste Bürgermeisterin

Übergangsregelung zur Beitrags- und  
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
der Gemeinde Syrgenstein vom 26.01.2021

(1) Beitragstatbestände, die von den früheren Satzungen, 
nämlich der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserver-
sorgung vom 12.11.2001 mit Stand der 3. Änderungssatzung 
vom 14.11.2018 erfasst werden sollten, werden als abge-
schlossen behandelt, soweit bestandskräftige Veranlagun-
gen vorliegen. Wurden solche Beitragstatbestände nach der 
vorgenannten Satzung nicht oder nicht vollständig veranlagt 
oder sind Beitragstatbestände noch nicht bestandskräftig, 
dann bemisst sich der Beitrag nach den Regelungen der  
heute beschlossenen BGS-WAS 2021 etwaig veranlagte  
Beträge sind nominal anzurechnen.
(2) Im Übrigen bleibt es bei der Anwendung der heute  
beschlossenen Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-
abgabesatzung (BGS-WAS 2021).
(3) Die Wirksamkeit dieser BGS-WAS 2021 ist auch für den 
Fall einer etwaigen Unwirksamkeit dieser Übergangsrege-
lung gewollt.

Satzung für die öffentliche Entwässerungsein-
richtung der Gemeinde Syrgenstein
(Entwässerungssatzung – EWS)  
vom 27.01.2021

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 
und 3 der Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 
1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt die  
Gemeinde Syrgenstein folgende Satzung:

§ 1 Öffentliche Einrichtung
(1) Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur  
Abwasserbeseitigung (Entwässerungseinrichtung) für das 
Gebiet der Gemeinde Syrgenstein.
(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt 
die Gemeinde.
(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öf-
fentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksan-
schlüsse.

§ 2 Grundstücksbegriff, Verpflichtete
(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich  
zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck die-
nende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine 
selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es 
sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken 
im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich  
verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind sie 
zu berücksichtigen.
(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlasse-
nen Vorschriften gelten auch für Teileigentümer, Erbbaube-
rechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberech-
tigte, Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines 
Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich 
Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften 
als Gesamtschuldner.

§ 3 Begriffsbestimmungen
Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe 
folgende Bedeutung:

Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenn-
durchfluss bzw. der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig 
wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Was-
serzählern mit Nenndurchfluss (Qn)
bis 2,5 m3/h    36,00 €/Jahr
bis 6 m3/h    90,00 €/Jahr
bis 10 m3/h  144,00 €/Jahr
über 10 m3/h  225,00 €/Jahr.
(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Was-
serzählern mit Dauerdurchfluss (Q3)
bis 4 m3/h    36,00 €/Jahr
bis 10 m3/h    90,00 €/Jahr
bis 16 m3/h  144,00 €/Jahr
über 16 m3/h  225,00 €/Jahr.

§ 11 Verbrauchsgebühr
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der 
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers be-
rechnet. Die Gebühr beträgt 1,97 € pro Kubikmeter entnom-
menen Wassers.
(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler 
ermittelt. Er ist von der Gemeinde zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist,
2.  der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird oder
3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Was-

serzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 
Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 1,97 € pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers. Ist kein Zähler im Sinne 
von Satz 1 vorhanden, so wird der Bauwasserverbrauch pau-
schal festgelegt. Dabei werden für
a)  Baukörper bis zu 1.000 cbm umbauter Raum 25 cbm Wasser,
b)  Baukörper bis zu 2.000 cbm umbauter Raum 50 cbm Wasser,
c)  jede weiteren 1.000 cbm umbauter Raum 25 cbm Wasser,
berechnet.

§ 12 Entstehen der Gebührenschuld
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf 
den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses folgt; die Gemeinde teilt dem Gebührenschuldner diesen 
Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit 
dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils 
der Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 13 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähn-
lich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs.
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümerge-
meinschaft.
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die 
gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebühren-
schuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf 
dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. 
Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 14 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und 
die Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheides fällig.
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. 
August und 15. November jeden Jahres Vorauszahlungen  
in Höhe eines Viertels des Jahresverbrauchs der Jahresab-
rechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjah-
resabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe der Voraus-
zahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauches 
fest.

§ 15 Mehrwertsteuer
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Ge-
bühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzli-
chen Höhe erhoben.
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14. Fachlich geeigneter Unternehmer
ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grund-
stücksentwässerungsanlagen fachkundig auszuführen. Vor-
aussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere
–  die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde 

der verantwortlichen technischen Leitung,
–  die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen 

nachweisliche Qualifikation für die jeweiligen Arbeiten an 
Grundstücksentwässerungsanlagen,

–  die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen 
und Geräte,

–  die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Nor-
men und Vorschriften,

–  eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen 
und Dokumentation).

§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach 
Maßgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die 
Entwässerungseinrichtung einzuleiten.
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur 
auf solche Grundstücke, die durch einen Kanal erschlossen 
sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter-
gehender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht 
verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende 
Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen 
Kanal erschlossen werden, bestimmt die Gemeinde.
(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,
1.  wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht 

ohne Weiteres von der Entwässerungseinrichtung über-
nommen werden kann und besser von demjenigen behan-
delt wird, bei dem es anfällt oder

2.  solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder 
wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht mög-
lich ist.

(4) Die Gemeinde kann den Anschluss und die Benutzung 
versagen, wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers 
wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit 
nicht beeinträchtigt.
(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht 
nicht, soweit eine Versickerung oder anderweitige Beseiti-
gung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. 
Der Nachweis für die Voraussetzungen des Satzes 1 ist vom 
Grundstückseigentümer zu erbringen. Die Gemeinde kann 
hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Ein-
leitung von Niederschlagswasser aus betriebstechnischen 
Gründen erforderlich ist.

§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet,  
bebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung an-
zuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht 
nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmög-
lich ist.
(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 
auch unbebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrich-
tung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt.
(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche  
Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann,  
dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.
(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der  
Abwassereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit zur 
Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benut-
zung des Baus hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der 
Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch die Gemein-
de innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzustellen.
(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen sind, ist im Umfang des Benutzungsrechts 
alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten 
(Benutzungszwang). Verpflichtet sind der Grundstückseigen-
tümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Ver-
langen der Gemeinde die dafür erforderliche Überwachung 
zu dulden.

1. Abwasser
ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen 
oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte 
Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abflie-
ßende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlä-
gen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen 
gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser).  
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das  
in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser (ein-
schließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen  
bestimmt ist insbesondere das häusliche Abwasser.
2. Kanäle
sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Re-
genwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke wie  
z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe.
3. Schmutzwasserkanäle
dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von 
Schmutzwasser.
4. Mischwasserkanäle
sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und 
Schmutzwasser bestimmt.
5. Regenwasserkanäle
dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Nie-
derschlagswasser.
6. Sammelkläranlage
ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammel-
ten Abwassers einschließlich der Ableitung zum Gewässer.
7. Grundstücksanschlüsse
sind
– bei Freispiegelkanälen:
die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entge-
gen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, 
endet der Grundstücksanschluss an der Grenze des öffentli-
chen Straßengrundes zu privaten Grundstücken.
– bei Druckentwässerung:
die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht.
– bei Unterdruckentwässerung:
die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausan-
schlussschachts.
8. Grundstücksentwässerungsanlagen
sind
– bei Freispiegelkanälen:
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis einschließlich des Kontroll-
schachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche 
Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines 
Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS 
kein Kontrollschacht vorhanden, endet die Grundstücksent-
wässerungsanlage an der Grenze privater Grundstücke zum 
öffentlichen Straßengrund.
– bei Druckentwässerung:
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis einschließlich des Abwassersam-
melschachts.
– bei Unterdruckentwässerung:
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis zum Hausanschlussschacht.
9. Kontrollschacht
ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der 
Anlage dient.
10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung)
ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage.
11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung)
ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter  
dienenden Stauraum sowie einer Absaugventileinheit.
12. Messschacht
ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses 
oder die Entnahme von Abwasserproben.
13. Abwasserbehandlungsanlage
ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Ab-
wassers vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu 
beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur 
Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-)
Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwassers.
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stücks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsge-
mäße Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung 
und Ausführung des Kanalsystems für die Gemeinde nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich ist.
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässe-
rungseinrichtung hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu 
schützen.
(6) Die Gemeinde darf zu Entlastung der öffentlichen Einrich-
tung bestimmen, dass Niederschlagswasser nur mittels einer 
Oberflächenwasserrückhaltung gedrosselt eingeleitet wird.
(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten 
daran dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer  
ausgeführt werden. Die Gemeinde kann den Nachweis der 
fachlichen Eignung verlangen.

§ 10 Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage
(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt 
oder geändert wird, sind der Gemeinde folgende Unterlagen 
in doppelter Fertigung einzureichen:
a)  Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 

1 : 1.000,
b)  Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1 : 100, aus denen 

der Verlauf der Leitungen und im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 
die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind,

c)  Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwäs-
serungsgegenstände im Maßstab 1 : 100, bezogen auf Nor-
mal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und 
Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, 
Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, höchste 
Grundwasseroberfläche zu ersehen sind,

d)  wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, 
das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser 
abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über

    –  Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf 
dem Grundstück, wenn deren Abwasser miterfasst wer-
den soll,

    –  Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, 
der Erzeugnisse,

    – die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,
    –  Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten  

bestimmten Abwassers,
    –  die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung 

des Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neutralisation,  
Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen.

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den  
wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, 
Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung 
beabsichtigten Einrichtungen.
Die Pläne müssen den bei der Gemeinde aufliegenden Plan-
mustern entsprechen. Alle Unterlagen sind vom Grund-
stückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. 
Die Gemeinde kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen 
anfordern.
(2) Die Gemeinde prüft, ob die geplante Grundstücksentwäs-
serungsanlage den Bestimmungen dieser Satzung ent-
spricht. Ist das der Fall, erteilt die Gemeinde schriftlich Ihre 
Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unter-
lagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zustimmung 
kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zu-
stimmung gilt als erteilt, wenn die Gemeinde nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Zugang der vollständigen Planunter-
lagen ihre Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die 
Grundstücksentwässerungsanlage nicht den Bestimmungen 
dieser Satzung, setzt die Gemeinde dem Grundstückseigen-
tümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist  
zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten 
Unterlagen bei der Gemeinde; Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksent-
wässerungsanlage darf erst begonnen werden, wenn die Zu-
stimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. 
Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere 
nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen 
bleibt durch die Zustimmung unberührt.
(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 – 3 kann die Gemeinde 
Ausnahmen zulassen.

§ 6 Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der An-
schluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch 
unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls 
nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe 
der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7 Sondervereinbarungen
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder 
zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, kann die Gemein-
de durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis 
begründen.
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmun-
gen dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung 
entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinba-
rung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachge-
recht ist.

§ 8 Grundstücksanschluss
(1) Der Grundstücksanschluss wird von der Gemeinde herge-
stellt, verbessert, erneuert, geändert und unterhalten sowie 
stillgelegt und beseitigt. Die Gemeinde kann, soweit der 
Grundstücksanschluss nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der 
Entwässerungseinrichtung ist, auf Antrag zulassen oder von 
Amts wegen anordnen, dass der Grundstückseigentümer 
den Grundstücksanschluss ganz oder teilweise herstellt, ver-
bessert, erneuert, ändert und unterhält sowie stilllegt und 
beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten entspre-
chend.
(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung 
der Grundstücksanschlüsse. Sie bestimmt auch, wo und an 
welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des 
Grundstückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit 
berücksichtigt. Soll auf Verlangen des Grundstückseigentü-
mers ein zusätzlicher Grundstücks(teil)anschluss im öffentli-
chen Straßengrund hergestellt werden, kann die Gemeinde 
verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der 
Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung  
geregelt werden.
(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschlie-
ßen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, 
den Einbau von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen 
und dergleichen und von Sonderbauwerken zulassen, ferner 
das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese 
Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf 
seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind.

§ 9 Grundstücksentwässerungsanlage
(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer 
mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. 
Wird das Schmutzwasser über die Entwässerungseinrich-
tung abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist 
die Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasser-
behandlungsanlage auszustatten.
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasser-
behandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu 
betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unter-
halten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die Reinigungs-
leistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 
Satz 2 ist darüber hinaus der Stand der Technik maßgeblich.
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein 
Kontrollschacht zu errichten. Die Gemeinde kann verlangen, 
dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Mess-
schacht zu erstellen ist. Bei Druckentwässerung oder Unter-
druckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die 
Kontrolle und Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage 
über den Abwassersammelschacht oder den Hausan-
schlussschacht durchgeführt werden kann.
(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann die 
Gemeinde vom Grundstückseigentümer den Einbau und den 
Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grund-
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(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, 
das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser 
abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann die 
Gemeinde den Einbau und den Betrieb von Überwachungs-
einrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, 
soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung 
der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der 
wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüber-
wachung der Gemeinde vorgelegt werden.
(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Gemeinde befugt, die 
Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen, 
Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Un-
tersuchungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grund-
stücksanschlüsse und Messschächte, wenn sie die Gemein-
de nicht selbst unterhält. Die Gemeinde kann jederzeit 
verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer zu unter-
haltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der 
Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwäs-
serungseinrichtung und Gewässerverunreinigungen aus-
schließt. Führt die Gemeinde aufgrund der Sätze 1 oder 2 
eine Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, 
der Messschächte oder der vom Grundstückseigentümer zu 
unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit 
durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der 
Prüfung durch die Gemeinde neu zu laufen.
(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für 
den Benutzer des Grundstücks.

§ 13 Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem 
Grundstück
Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen ist, sind nicht der Ableitung zur Entwässerungs-
einrichtung dienende Grundstücksentwässerungsanlagen 
sowie dazugehörige Abwasserbehandlungsanlagen in dem 
Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das Grundstück 
über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 
Satz 2 bleibt unberührt.

§ 14 Einleiten in die Kanäle
(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Re-
genwasserkanäle nur Niederschlagswasser eingeleitet wer-
den. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch 
Niederschlagswasser eingeleitet werden.
(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet wer-
den darf, bestimmt die Gemeinde.

§ 15 Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen
(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht ein-
geleitet oder eingebracht werden, die
–  die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Ge-

sundheit beeinträchtigen,
–  die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen 

Grundstücke gefährden oder beschädigen,
–  den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, 

behindern oder beeinträchtigen,
–  die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des 

Klärschlamms erschweren oder verhindern oder
–  sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Ge-

wässer, auswirken.
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für
  1.  feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin 

oder Öl,
  2. infektiöse Stoffe, Medikamente,
  3. radioaktive Stoffe,
  4.  Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des 

Abwassers in der Sammelkläranlage oder des Gewäs-
sers führen, Lösemittel,

  5.  Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdüns-
tungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können,

  6. Grund- und Quellwasser,
  7.  feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, 

Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pap-
pe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, 
flüssige Stoffe, die erhärten,

  8.  Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, 
Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen,  
Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke,

§ 11 Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den Be-
ginn des Herstellens, des Änderns, des Ausführens größerer 
Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei 
Tage vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den  
Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug 
mit den Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn  
innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzeigen.
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. 
Der Grundstückseigentümer hat zu allen Überprüfungen  
Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen.
(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwäs-
serungsanlage vor Verdeckung der Leitungen auf satzungs-
gemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mängel-
freiheit durch einen nicht an der Bauausführung beteiligten 
fachlich geeigneten Unternehmer prüfen und das Ergebnis 
durch diesen bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit die 
Gemeinde die Prüfungen selbst vornimmt; sie hat dies vorher 
anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden die 
Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf satzungsgemäße 
Errichtung der Grundstücksentwässerungsanlage verdeckt, 
sind sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen.
(4) Soweit die Gemeinde die Prüfungen nicht selbst vornimmt, 
hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde die Bestäti-
gungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor 
Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage un-
aufgefordert vorzulegen. Die Gemeinde kann die Verdeckung 
der Leitungen oder die Inbetriebnahme der Grundstücksent-
wässerungsanlage innerhalb eines Monats nach Vorlage der 
Bestätigungen oder unverzüglich nach Prüfung durch die  
Gemeinde schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt die  
Gemeinde dem Grundstückseigentümer unter Angabe der 
Gründe für die Untersagung eine angemessene Nachfrist  
für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 
gelten entsprechend.
(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des 
fachlich geeigneten Unternehmers oder die Prüfung durch 
die Gemeinde befreien den Grundstückseigentümer, den 
ausführenden oder prüfenden Unternehmer sowie den Plan-
fertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßi-
ge und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage.
(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines 
privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft über die 
ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsan-
lage gemäß den Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläran-
lagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange die Prüfung und 
Bestätigung nach Abs. 3 und Abs. 4.

§ 12 Überwachung
(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhal-
tenden Grundstücksanschlüsse, Messschächte und Grund-
stücksentwässerungsanlagen, die an Misch- und Schmutz-
wasserkanäle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 
20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen 
fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen 
und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen. Für An-
lagen in Wasserschutzgebieten gelten kürzere Abstände ent-
sprechend den Festlegungen in der jeweiligen Schutzge-
bietsverordnung; ist dort nichts geregelt ist die Dichtheit 
wiederkehrend alle fünf Jahre durch Sichtprüfung und alle 
zehn Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwerti-
ges Verfahren nachzuweisen. Festgestellte
Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich beseiti-
gen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb  
von sechs Monaten nach Ausstellung der Bestätigung eine 
Nachprüfung durchzuführen. Die Gemeinde kann verlangen, 
dass die Bestätigung über die Mängelfreiheit und über die 
Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt wird.
(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehand-
lungsanlagen gelten die einschlägigen wasserrechtlichen  
Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG 
für Kleinkläranlagen.
(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden 
an den Grundstücksanschlüssen, Messschächten, Grund-
stücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen 
und Abwasserbehandlungsanlagen unverzüglich der Ge-
meinde anzuzeigen.
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  9.  Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus 
Abwasserbehandlungsanlagen und Abortgruben unbe-
schadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der 
Fäkalschlämme,

10.  Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer 
Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder  
einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erb-
gutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind 
wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasser-
stoffe, polycyclische Aromaten, Phenole.

      Ausgenommen sind
      –  unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in 

der Art und in der Menge, wie sie auch im Abwasser aus 
Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind;

      –  Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehand-
lungsanlage zurückgehalten werden können und deren 
Einleitung die Gemeinde in den Einleitungsbedingun-
gen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat;

      –  Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des 
Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet werden dürfen.

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,
      –  von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behand-

lung in der Sammelkläranlage nicht den Mindestanfor-
derungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes ent-
sprechen wird,

      – das wärmer als +35 °C ist,
      –  das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist,
      – das aufschwimmende Öle und Fette enthält,
      – das als Kühlwasser benutzt worden ist.
12.  nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brenn-

wert-Heizkesseln, das gilt nicht für Ölbrennwertkessel bis 
200 kW, die mit schwefelarmen Heizöl EL betrieben werden.

13.  nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brenn-
wert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW.

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 
zweiter Spiegelstrich werden gegenüber den einzelnen  
Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sonderverein-
barung festgelegt.
(4) Über Abs. 3 hinaus kann die Gemeinde in Einleitungsbe-
dingungen auch die Einleitung von Abwasser besonderer Art 
und Menge ausschließen oder von besonderen Vorausset-
zungen abhängig machen, soweit dies zum Schutz des  
Betriebspersonals, der Entwässerungseinrichtung oder zur 
Erfüllung der für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung 
geltenden Vorschriften, insbesondere der Bedingungen und 
Auflagen des der Gemeinde erteilten wasserrechtlichen  
Bescheids, erforderlich ist.
(5) Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach 
Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwas-
ser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorüberge-
hend nach Art oder Menge wesentlich geändert wird oder 
wenn sich die für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung 
geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Die Gemeinde 
kann Fristen festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung der 
geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durch-
geführt werden müssen.
(6) Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der 
Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrungen 
trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende 
Wirkung verlieren oder der Betrieb der Entwässerungsein-
richtung nicht erschwert wird. In diesem Fall hat er der Ge-
meinde eine Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung 
vorzulegen.
(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbe-
feuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 
kW in die Entwässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, 
das Kondensat zu neutralisieren und der Gemeinde über die 
Funktionsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine 
Bescheinigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 
Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten 
Fachbetriebs vorzulegen.
(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und 
einem Verpflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinn 
des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Ent-
wässerungseinrichtung ermöglichen, bleiben vorbehalten.

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksent-
wässerungsanlage oder in die Entwässerungseinrichtung ge-
langen, ist dies der Gemeinde sofort anzuzeigen.

§ 16 Abscheider
Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, 
Öle oder Fette) mitabgeschwemmt werden können, ist das 
Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage ein-
gebaute Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. 
Die Abscheider sind nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig  
zu warten. Die Gemeinde kann den Nachweis der ordnungs-
gemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und General-
inspektion verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu  
entsorgen.

§ 17 Untersuchung des Abwassers
(1) Die Gemeinde kann über die Art und Menge des eingelei-
teten oder einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. 
Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder 
Menge des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist der 
Gemeinde auf Verlangen nachzuweisen, dass das Abwasser 
keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen.
(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, 
auch periodisch, untersuchen lassen. Auf die Überwachung 
wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die 
Sammelkanalisation eine wasserrechtliche Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vorgeschriebe-
nen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwa-
chung ordnungsgemäß durchgeführt und die Ergebnisse der 
Gemeinde vorgelegt werden. Die Gemeinde kann verlangen, 
dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungsein-
richtungen ordnungsgemäß betrieben und die Messergeb-
nisse vorgelegt werden.

§ 18 Haftung
(1) Die Gemeinde haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schä-
den, die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich 
auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unter-
haltung der Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden  
lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, die durch 
Rückstau hervorgerufen werden.
(2) Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich aus der Benut-
zung der Entwässerungseinrichtung ergeben, nur dann, 
wenn einer Person, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur 
Last fällt.
(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für 
die ordnungsgemäße Benutzung der Entwässerungseinrich-
tung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen.
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sonder-
vereinbarung zuwiderhandelt, haftet der Gemeinde für alle ihr 
dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt 
für Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften  
Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder des 
Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser 
nach § 8 vom Grundstückseigentümer herzustellen, zu  
verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten sowie 
stillzulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete  
haften als Gesamtschuldner.

§ 19 Grundstücksbenutzung
(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verle-
gen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von 
Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grund-
stück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzu-
lassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft 
nur Grundstücke, die an die Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer 
im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlos-
senen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück  
genutzt werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen  
Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die 
Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belas-
ten würde.
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Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung der Gemeinde Syrgenstein 
(BGS/EWS) vom 27.01.2021

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt die Gemeinde Syrgenstein folgende Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung:

§ 1 Beitragserhebung
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die 
Herstellung der Entwässerungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2 Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich ge-
nutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben sowie 
für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entspre-
chende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber  
tatsächlich Abwasser anfällt, wenn
1.  für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Ent-

wässerungseinrichtung besteht
    oder
2.  sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die 

Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen 
sind.

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des  
Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a 
KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem 
Abschluss der Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der 
Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung er-
füllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung.

§ 4 Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-
berechtigter ist.

§ 5 Beitragsmaßstab
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der  
zulässigen Geschossfläche berechnet. In unbeplanten Ge-
bieten wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m 
herangezogen. Bei mehrfach erschlossenen Grundstücken 
ist die Begrenzung auf alle Seiten, zu denen das Grundstück 
die Möglichkeit des Anschlusses an die öffentliche Entwäs-
serungseinrichtung hat, zu beziehen; nicht herangezogen 
wird in diesen Fällen die Fläche, die außerhalb aller Tiefenbe-
grenzungslinien liegt. Reichen die Bebauung bzw. die ge-
werbliche Nutzung über die Begrenzung nach Satz 2 hinaus 
oder näher als 5 m an diese Begrenzung heran, so ist die 
Begrenzung 5 m hinter dem Ende der Bebauung bzw. der 
gewerblichen Nutzung anzusetzen.
(2) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein 
rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht, nach dessen 
Festsetzungen. Ist darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 
Baunutzungsverordnung – BauNVO) festgelegt, so errechnet 
sich die Geschossfläche für die Grundstücke durch Vervielfa-
chung der jeweiligen Grundstücksfläche mit der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Geschossflächenzahl. Ist im Bebau-
ungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt,  
so ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfachung  
der jeweiligen Grundstücksfläche mit der Baumassenzahl, 
geteilt durch 3,5. Sind im Bebauungsplan eine Grundflächen-
zahl (§ 19 Abs. 1 BauNVO) und eine Wandhöhe festgelegt, so 
ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfachung der 
jeweiligen Grundstücksfläche mit der Grundflächenzahl mul-
tipliziert mit der Wandhöhe, geteilt durch 4,0 in Wohn- und 
Mischgebieten, und geteilt durch 12,0 in Gewerbe und Indus-
triegebieten. Sind im rechtverbindlichen Bebauungsplan eine 
Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen (§ 1 Abs. 2 
BauNVO) und eine Wandhöhe festgesetzt, so ergibt sich die 
Geschossfläche aus der Vervielfachung der jeweiligen 
Grundfläche mit der Wandhöhe geteilt durch 4,0 in Wohn- 
und Mischgebieten, und geteilt durch 12,0 in Gewerbe und 
Industriegebieten. Ist im Einzelfall nur eine geringere Ge-

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und 
Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grund-
stücks zu benachrichtigen.
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anla-
gen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht 
mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Ge-
meinde zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich 
der Entsorgung des Grundstücks dient.
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Plan-
feststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 20 Betretungsrecht
(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grund-
stücks haben zu dulden, dass zur Überwachung ihrer sat-
zungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Voll-
zug dieser Satzung beauftragten Personen der Gemeinde zu 
angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, 
Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderli-
chen Umfang betreten; auf Verlangen haben sich diese Per-
sonen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen 
Anlagenteilen zu gewähren und sind die notwendigen Aus-
künfte zu erteilen. Der Grundstückseigentümer und der  
Benutzer des Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher 
verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Abwasser-
messungen.
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betre-
tungs- und Überwachungsrechte bleiben unberührt.

§ 21 Ordnungswidrigkeiten
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich
1.  eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3,  

§ 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 
2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 fest-
gelegten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, 
Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt,

2.  entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Gemein-
de mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücks-
entwässerungsanlage beginnt,

3.  entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrich-
tige Bestätigung ausstellt oder entgegen § 11 Abs. 4  
Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,

4.  entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlage durch einen fachlich 
geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von dessen  
Bestätigung oder vor Prüfung durch die Gemeinde die Lei-
tungen verdeckt oder einer Untersagung der Gemeinde 
nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt,

5.  entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen 
überprüfen lässt,

6.  entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser 
oder sonstige Stoffe in die Entwässerungseinrichtung ein-
leitet oder einbringt,

7.  entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser 
Satzung beauftragten Personen der Gemeinde nicht unge-
hindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungs-
widrigkeitentatbestände bleiben unberührt.

§ 22 Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel
(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall 
erlassen.
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebe-
nen Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die 
Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes.

§ 23 Inkrafttreten; Übergangsregelung
(1) Diese Satzung tritt am 01.03.2021 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Syrgenstein 
vom 09.05.2001 außer Kraft.

Syrgenstein, 27.01.2021
Steiner, Erste Bürgermeisterin
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–  wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des Grund-
stücks im Rahmen der Anwendung des Abs. 1 Sätze 2 bis 4 
die der Beitragsberechnung zugrunde zu legende Grund-
stücksfläche vergrößert,

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien 
Gebäudes im Sinn des § 5 Abs. 7, wenn infolge der Nut-
zungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfrei-
heit entfallen,

–  für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 8), wenn sich die der 
Beitragsberechnung zugrunde gelegte Geschossfläche  
im Sinn von Abs. 8 später vergrößert oder sonstige Verän-
derungen vorgenommen werden, die nach Abs. 8 für die 
Beitragsbemessung von Bedeutung sind.

§ 6 Beitragssatz
(1) Der Beitrag beträgt
a) pro m2 Grundstücksfläche  2,24 €
b) pro m2 Geschossfläche  8,71 €.
(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser 
eingeleitet werden darf, wird der Grundstücksflächenbeitrag 
nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben.

§ 7 Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig.

§ 7a Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht ab-
gelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch 
auf Ablösung besteht nicht.

§ 8 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesse-
rung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für 
die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des  
§ 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im  
öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücks-
anschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu  
erstatten.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der  
jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des 
Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuld-
ner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamt-
schuldner. § 7 gilt entsprechend.
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen ab-
gelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 Gebührenerhebung
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungs-
einrichtung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung 
Grundgebühren und Schmutzwassergebühren. Für die  
Benutzung der Entwässerungseinrichtung hinsichtlich der 
Niederschlagswasserbeseitigung werden Niederschlags-
wassergebühren erhoben.

§ 9a Grundgebühr Schmutzwasserbeseitigung
(1) Die Grundgebühr für die Benutzung der Einrichtung hin-
sichtlich der Schmutzwasserbeseitigung wird nach dem 
Nenndurchfluss (Qn) bzw. Dauerdurchfluss (Q3) der verwen-
deten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem 
Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseran-
schlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe des 
Nenndurchflusses bzw. des Dauerdurchflusses der einzelnen 
Wasserzähler berechnet.
Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenn-
durchfluss bzw. der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig 
wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Was-
serzählern mit Nenndurchfluss (Qn)
bis 2,5 m3/h    36,00 €/Jahr
bis 6 m3/h    90,00 €/Jahr
bis 10 m3/h  144,00 €/Jahr
über 10 m3/h  225,00 €/Jahr.

schossfläche zulässig, so ist diese maßgebend. Ist jedoch im 
Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere 
Geschossfläche vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen.
(3) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans beschlossen ist, ist die zulässige Geschossfläche 
nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. Abs. 2 
Sätze 6 und 7 gelten entsprechend.
(4) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der  
für vergleichbare Baugebiete in der Gemeinde festgesetzten 
Geschossflächenzahl (GFZ), wenn
    a)  in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige 

Maß der Nutzung nicht festgesetzt ist oder
    b)  sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungs-

plan die zulässige Geschossfläche nicht hinreichend  
sicher entnehmen lässt oder

    c)  in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das 
zulässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt werden soll 
oder

    d)  ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch 
vorhanden ist.

Abs. 2 Sätze 6 und 7 gelten entsprechend.
(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die 
zulässige Geschossfläche aus der durchschnittlichen  
Geschossflächenzahl, die nach § 34 BauGB in Verbindung 
mit § 17 und § 20 BauNVO aus der in der Umgebung vorhan-
denen Bebauung ermittelt wird. Abs. 2 Sätze 6 und 7 gelten 
entsprechend.
(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, wird als zulässige Geschossfläche ein 
Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstü-
cke, bei denen die zulässige Bebauung im Verhältnis zur  
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte Grundstücke im Sinn des  
Satzes 1.
(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden 
Grundstück vorhandenen Gebäude oder selbstständigen 
Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 
nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen 
oder die nicht angeschlossen werden dürfen, wird von der für 
das Grundstück ermittelten zulässigen Geschossfläche ab-
gezogen und der Beitragsberechnung nicht zugrunde gelegt.
Das gilt nicht für Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, 
die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlos-
sen sind oder die bei der Berechnung der auf dem Grund-
stück zulässigen Geschossfläche ohnehin unberücksichtigt 
bleiben (vgl. § 20 Abs. 4, 2. Alt., § 21a Abs. 4 BauNVO).
Geschossflächen sind insoweit abzuziehen, als sie Vollge-
schosse i. S. des Baurechts sind oder Räume enthalten, die 
auf die zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO) anzurech-
nen sind.
(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zu-
lässige Geschossfläche die Geschossfläche der vorhande-
nen Bebauung. Die Geschossfläche ist nach den Außenma-
ßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. 
Kellergeschosse werden mit der vollen Fläche herangezogen. 
Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie aus-
gebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die 
nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an 
die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht ange-
schlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das 
gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an 
die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind.
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn 
und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie herausragen.
(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen 
Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Um-
stände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere
–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätz-

lichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge 
geleistet wurden,

–  wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung 
oder Änderung eines Bebauungsplanes oder durch Erlass 
oder Änderung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder 
durch die konkrete Bebauung auf dem Grundstück später 
vergrößert, für die zusätzlichen Flächen,
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(2) Der Grundstücksabflussbeiwert beträgt für:

Stufe Mittlerer Grundstücks- Abflussbeiwert Charakteristik der 
 abflussbeiwert (GAB) von – bis Bebauung und 
   Befestigung des  
   Grundstücks

0 Einzelveranlagung 0.00 – 0.09

1 0,14 0.10 – 0.18 minimal 
   („nahezu unbebaut“)

2 0,24 0.19 – 0.29 gering  
   („aufgelockert“)

3 0,38 0.30 – 0.46 normal

4 0,55 0.47 – 0.63 hoch („verdichtet“)

5 0,77 0.64 – 0.90 sehr hoch  
   („stark verdichtet“)

6 0,95 0.91 – 1.00 maximal  
   („nahezu voll bebaut“)

Bei einem Grundstück mit einem Grundstücksabflussbeiwert 
von kleiner oder gleich 0,09 (entsprechend 9 %) wird die  
Stufe 0 festgesetzt und der Gebührenberechnung als Einzel-
veranlagung die tatsächlich bebaute und befestigte Fläche 
zugrunde gelegt, von der aus Niederschlagswasser eingelei-
tet wird oder abfließt.
(3) Die Vermutung des Abs. 1 kann widerlegt werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass der Anteil der tatsächlich bebauten 
und befestigten Fläche eines Grundstücks, von der aus  
Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung  
eingeleitet wird oder abfließt, den jeweiligen Bereich des  
Abflussbeiwertes der Stufen 1 bis 6 lt. obiger Tabelle über- 
oder unterschreitet oder die entsprechende Fläche um min-
destens 300 m2 von der nach Abs. 1 ermittelten reduzierten 
Grundstücksfläche abweicht. Bei einer Über- bzw. Unter-
schreitung des Bereiches der Stufen 1 bis 6 erfolgt eine Ein-
stufung in die zutreffende Stufe. Bei Einstufung in die Stufen 
1 bis 6 erfolgt die Berechnung der maßgeblichen Fläche,  
indem die Grundstücksfläche mit dem mittleren Grundstück-
abflussbeiwert multipliziert wird. Bei Einstufung in Stufe 0 
oder bei einer Abweichung von mindestens 300 m2 ohne 
Über- bzw. Unterschreitung des Bereiches des Grundstücks-
abflussbeiwertes einer Stufe wird als Einzelveranlagung die 
tatsächlich bebaute und befestigte Fläche zugrunde gelegt, 
von der aus Niederschlagswasser eingeleitet wird oder  
abfließt.
(4) Bebaute und befestigte Flächen bleiben unberücksichtigt, 
wenn dort anfallendes Niederschlagswasser der öffentlichen 
Entwässerungsanlage ferngehalten wird und z. B. über Versi-
ckerung oder Einleitung in ein Oberflächengewässer eine  
andere Vorflut erhält. Wenn ein Überlauf in die öffentliche 
Entwässerungsanlage besteht, werden die Flächen vollstän-
dig herangezogen.
(5) Wird Niederschlagswasser von bebauten und befestigten 
Flächen in einer Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 
mindestens 3 m3 gesammelt, fallen für diese Flächen keine 
Niederschlagswassergebühren an; besteht ein Überlauf von 
der Sammelvorrichtung an die öffentliche Entwässerungsan-
lage, werden ab einer Mindestgröße von 3 m3 pro m3 Stau-
raum 25 m2 gebührenrelevante Fläche von der Berechnung 
der Niederschlagswassergebühren zur Grunde zulegenden 
Flächen abgezogen. Maximal kann jedoch die tatsächlich an 
die Zisterne angeschlossene Fläche zum Abzug berücksich-
tigt werden.
(6) Der Antrag des Gebührenschuldners, die Gebühren nach 
der tatsächlich zutreffenden Stufe bzw. nach der tatsächlich 
bebauten und befestigten Fläche zu berechnen, ist bis zum 
Ablauf der Rechtsbehelfsfrist für den Gebührenbescheid  
zu stellen. Anträge, die nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist 
eingehen, werden ab dem Veranlagungszeitraum, in dem der 
Antrag eingeht, berücksichtigt. Der Nachweis ist dadurch zu 
führen, dass der Antragsteller anhand einer Planskizze die 
einzelnen Flächen, von denen aus Niederschlagswasser ein-
geleitet wird, genau bezeichnet, ihre Größe angibt und deren 
Summe durch die Gesamtfläche des Grundstückes dividiert 
(tatsächlicher Abflussbeiwert).

(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Was-
serzählern mit Dauerdurchfluss (Q3)
bis 4 m3/h      36,00 €/Jahr
bis 10 m3/h    90,00 €/Jahr
bis 16 m3/h  144,00 €/Jahr
über 16 m3/h  225,00 €/Jahr.

§ 10 Schmutzwassergebühr
(1) Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nach-
folgenden Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, 
die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 1,73 € 
pro Kubikmeter Schmutzwasser.
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der 
Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigengewin-
nungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der 
nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurück-
gehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach 
Abs. 4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen werden durch 
geeichten Wasserzähler ermittelt.
Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2.  der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird, oder
3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Was-

serzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.
Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasser-
zähler erfasst, werden als dem Grundstück aus der Eigenge-
winnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m3 
pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohn-
sitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, ne-
ben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung 
abgenommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger  
als 35 m3 pro Jahr und Einwohner. In begründeten Einzel-
fällen sind ergänzende Schätzungen möglich. Es steht  
dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrige-
ren Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entspre-
chend.
(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er ist 
grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler 
zu führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest 
zu installieren hat.
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für je-
des Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Was-
sermenge von 15 m3 pro Jahr als nachgewiesen. Maßgebend 
ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der 
Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen;  
er kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse 
erbracht werden.
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
a) Wassermengen bis zu 12 m3 jährlich,
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
c)  das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Was-

ser.
(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch 
insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m3 pro Jahr 
und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz  
auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unter-
schreiten würde. In begründeten Einzelfällen sind höhere  
betriebsbezogene Schätzungen möglich.

§ 10a Niederschlagswassergebühr
(1) Maßgeblich für den Anteil des jeweiligen Grundstücks an 
der Niederschlagswasserableitung in die Entwässerungsein-
richtung ist die reduzierte Grundstücksfläche. Diese ergibt 
sich, wenn die Grundstücksfläche mit dem für das Grund-
stück geltenden mittleren Grundstücksabflussbeiwert multi-
pliziert wird. Der mittlere Grundstücksabflussbeiwert stellt 
den durchschnittlich vorhandenen Anteil der bebauten  
und befestigten Flächen an der Gesamtgrundstücksfläche 
einer Stufe dar. Aufgrund dieser Satzung wird vermutet, dass 
die so ermittelte Fläche der tatsächlich bebauten und befes-
tigten Fläche entspricht, von der aus Niederschlagswasser  
in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder ab-
fließt.
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gungen vorliegen. Wurden solche Beitragstatbestände nach 
der vorgenannten Satzung nicht oder nicht vollständig veran-
lagt oder sind Beitragstatbestände noch nicht bestandskräf-
tig, dann bemisst sich der Beitrag nach den Regelungen der 
heute beschlossenen BGS-EWS 2021; etwaig veranlagte  
Beträge sind nominal anzurechnen.
(2) Im Übrigen bleibt es bei der Anwendung der heute  
beschlossenen Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung (BGS-EWS 2021).
(3) Die Wirksamkeit dieser BGS-EWS 2021 ist auch für den 
Fall einer etwaigen Unwirksamkeit dieser Übergangsregelung 
gewollt.

Satzung über die Erhebung von  
Erschließungsbeiträgen (Erschließungs-
beitragssatzung – EBS) vom 27.01.2021

Aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 5a Abs. 9 des 
Bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) und § 132 
Baugesetzbuch (BauGB) erlässt die Gemeinde Syrgenstein 
folgende Satzung:

§ 1 Erhebung des Erschließungsbeitrages
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes 
für Erschließungsanlagen erhebt die Gemeinde Syrgenstein 
Erschließungsbeiträge nach Art. 5a Abs. 1 KAG sowie nach 
Maßgabe dieser Satzung.

§ 2 Art und Umfang der Erschließungsanlagen
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand
I.  für die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege 

und Plätze (Art. 5a Abs. 2 Nr. 1 KAG) in  
 bis zu einer Straßenbreite  
 (Fahrbahnen, Radwege,
 Gehwege, kombinierte  
 Geh- und Radwege) von

1.  Wochenendhausgebieten mit einer  
Geschossflächenzahl bis 0,2    7,0 m

2.  Kleinsiedlungsgebieten mit einer  
Geschossflächenzahl bis 0,3  10,0 m

    bei einseitiger Bebaubarkeit    8,5 m
3.  Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht  

unter Nr. 2 fallen, Dorfgebieten, reinen  
Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten,  
Mischgebieten

    a)  mit einer Geschossflächenzahl bis 0,7  14,0 m
         bei einseitiger Bebaubarkeit  10,5 m
    b)  mit einer Geschossflächenzahl  
         über 0,7 – 1,0  18,0 m
         bei einseitiger Bebaubarkeit  12,5 m
    c)  mit einer Geschossflächenzahl  
         über 1,0 – 1,6  20,0 m
    d)  mit einer Geschossflächenzahl  
         über 1,6  23,0 m
4.  Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten
    a)  mit einer Geschossflächenzahl bis 1,0  20,0 m
    b)  mit einer Geschossflächenzahl  
         über 1,0 – 1,6  23,0 m
    c)  mit einer Geschossflächenzahl  
        über 1,6 – 2,0  25,0 m
    d)  mit einer Geschossflächenzahl über 2,0  27,0 m
5. Industriegebieten
    a)  mit einer Baumassenzahl bis 3,0  23,0 m
    b)  mit einer Baumassenzahl über 3,0 – 6,0  25,0 m
    c)  mit einer Baumassenzahl über 6,0  27,0 m

II. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsan-
lagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege; 
Art. 5a Abs. 2 Nr. 2 KAG) bis zu einer Breite von 5 m,

III. für die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der 
Baugebiete notwendigen Sammelstraßen innerhalb der Bau-
gebiete (Art. 5a Abs. 2 Nr. 3 KAG) bis zu einer Breite von 27 m,

IV. für Parkflächen,

(7) Für die Entscheidung sind die tatsächlichen Verhältnisse 
am 01.01. des Jahres, für das die Gebühr erhoben wird, oder, 
wenn die Gebührenpflicht erst im Laufe des Veranlagungs-
zeitraums entsteht, die Verhältnisse zu Beginn der Ge- 
bührenpflicht maßgebend. Änderungen der maßgeblichen 
Flächen hat der Gebührenschuldner unaufgefordert bekannt 
zu geben. Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(8) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,21 € pro m2 pro 
Jahr.

§ 11 Entstehen der Gebührenschuld
(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung 
von Schmutzwasser in die Entwässerungsanlage.
(2) Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit 
dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstel-
lung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals erge-
henden Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Nieder-
schlagswassergebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in 
Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld neu.
(3) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf 
den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlus-
ses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid  
bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem  
Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der 
Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 12 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähn-
lich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs.
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft.
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die 
gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebühren-
schuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf 
dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. 
Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund-, die 
Schmutzwasser- und die Niederschlagswassergebühr wer-
den einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbeschei-
des fällig.
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. 
August und 15. November jedes Jahres Vorauszahlungen in 
Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu 
leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die 
Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung 
der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 14 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der 
Gemeinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Verände-
rungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser 
Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entspre-
chender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 15 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.03.2021 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 12.11.2001 mit Stand der 
2. Änderungssatzung vom 26.11.2020 außer Kraft.

Syrgenstein, 27.01.2021
Steiner, Erste Bürgermeisterin

Übergangsregelung zur Beitrags- und  
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
der Gemeinde Syrgenstein vom 26.01.2021

(1) Beitragstatbestände, die von den früheren Satzungen, 
nämlich der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung vom 12.11.2001 mit Stand der 2. Änderungs-
satzung vom 26.11.2020 erfasst werden sollten, werden als 
abgeschlossen behandelt, soweit bestandskräftige Veranla-
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§ 4 Abrechnungsgebiet
Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstü-
cke bilden das Abrechnungsgebiet. Wird ein Abschnitt einer 
Erschließungsanlage oder eine Erschließungseinheit abge-
rechnet, so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungs-
anlage bzw. Erschließungseinheit erschlossenen Grundstü-
cke das Abrechnungsgebiet.

§ 5 Gemeindeanteil
Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschlie-
ßungsaufwandes.

§ 6 Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes
(1) Bei zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke wird der 
nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des 
Anteils der Gemeinde (§ 5) auf die Grundstücke des Abrech-
nungsgebietes (§ 4) nach den Grundstücksflächen verteilt.
(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) eine unterschiedliche 
bauliche oder sonstige Nutzung zulässig, wird der nach § 3 
ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils der 
Gemeinde (§ 5) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebie-
tes (§ 4) verteilt, indem die Grundstücksflächen mit einem 
Nutzungsfaktor vervielfacht werden, der im Einzelnen beträgt:
1.  bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich oder 

sonstig nutzbaren Grundstücken, auf denen keine oder nur 
eine untergeordnete Bebauung zulässig ist         1,0

2.  bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuzüglich je weiteres 
Vollgeschoss             0,3

(3) Als Grundstücksfläche gilt:
1.  bei Grundstücken, die vollständig im Bereich eines Bebau-

ungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 und 2 BauGB oder 
teilweise im beplanten Bereich und im Übrigen im unbe-
planten Innenbereich (§ 34 BauGB) bzw. vollständig im  
unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) liegen, der  
Flächeninhalt des Buchgrundstücks, wie er sich aus der 
Eintragung im Grundbuch ergibt. Bei Grundstücken, die 
nur teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
(§ 30 BauGB) liegen und im Übrigen im Außenbereich (§ 35 
BauGB), die Grundstücksfläche, die sich innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes befindet.

2.  bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 
BauGB), die in den Außenbereich (§ 35 BauGB) übergehen 
und bei denen sich die Grenze zwischen Innen- und Au-
ßenbereich nicht aus einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB ergibt, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu 
einer Tiefe von 50 m, gemessen von der der Erschließungs-
anlage zugewandten Grenze des beitragspflichtigen 
Grundstücks. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nut-
zung über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grund-
stückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der 
Nutzung bestimmt wird.

(4)  Beitragspflichtige Grundstücke, die ohne bauliche Nut-    
zungsmöglichkeit oder die mit einer untergeordneten bau-
lichen Nutzungsmöglichkeit gewerblich oder in sonstiger 
Weise vergleichbar genutzt werden oder genutzt werden 
dürfen, z. B. Friedhöfe, Sportanlagen, Freibäder, Cam-
pingplätze, Dauerkleingärten, werden mit 0,5 der Grund-
stücksfläche in die Verteilung einbezogen.

(5) Als zulässige Zahl der Vollgeschosse gilt die im Bebau-
ungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschos-
se. Weist der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, 
so gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt 
durch 3,5. Weist der Bebauungsplan lediglich eine höchstzu-
lässige Gebäudehöhe in Form der Wand- oder Firsthöhe aus, 
so gilt diese geteilt durch 2,6 m in Wohn- und Mischgebieten, 
geteilt durch 3,5 m in Gewerbe- und Industriegebieten. 
Sind beide Höhen festgesetzt, so ist die höchstzulässige 
Wandhöhe maßgebend. Bruchzahlen werden auf volle Zah-
len auf- oder abgerundet. Setzt der Bebauungsplan weder 
die Zahl der Vollgeschosse noch eine Baumassenzahl noch 
die höchstzulässige Gebäudehöhe in Form der Wand- oder 
Firsthöhe fest, so findet Abs. 8 Anwendung.
(6) Ist im Einzelfall eine größere Zahl der Vollgeschosse zuge-
lassen oder vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen.
(7) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze  
zulässig sind, gelten als eingeschossig bebaubare Grund-

a)  die Bestandteile der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I 
und Nr. III sind, bis zu einer weiteren Breite von 5 m,

b)  soweit sie nicht Bestandteile der in Nr. I und Nr. III genann-
ten Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grund-
sätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung 
notwendig sind, bis zu 15 v. H. aller im Abrechnungsgebiet 
(§ 4) liegenden Grundstücksflächen,

V. für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen,
a)  die Bestandteile der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I bis 

Nr. III sind, bis zu einer weiteren Breite von 5 m,
b)  soweit sie nicht Bestandteile der in Nr. I bis Nr. III genann-

ten Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen 
Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschlie-
ßung notwendig sind, bis zu 15 v. H. der im Abrechnungs-
gebiet (§ 4) liegenden Grundstücksflächen,

VI. für Immissionsschutzanlagen.

(2) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. I bis Nr. VI 
gehören insbesondere die Kosten für
a)  den Erwerb der Grundflächen,
b)  die Freilegung der Grundflächen,
c)    die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließ-

lich des Unterbaues, der Befestigung der Oberfläche  
sowie notwendiger Erhöhungen oder Vertiefungen,

d)  die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine,
e)  die Herstellung von Radwegen,
f)  die Herstellung von Gehwegen,
g)  die Herstellung von kombinierten Geh- und Radwegen,
h)  die Herstellung von Mischflächen,
i)  die Herstellung der Beleuchtungseinrichtung,
j)    die Herstellung der Entwässerungseinrichtung der Er-

schließungsanlagen,
k)   den Anschluss an andere Erschließungsanlagen,
l)   die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

wegen Eingriffs beitragsfähiger Maßnahmen in Natur und 
Landschaft,

m)  die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschlie-
ßungsanlagen,

n)   die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern.
(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert  
der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten 
Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung.
(4) Der Erschließungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 um-
fasst auch die Kosten, die für die Teile der Fahrbahn einer 
Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Staats- oder Kreisstraße  
entstehen, die über die Breiten der anschließenden freien 
Strecken hinausgehen.
(5) Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als 
Sackgassen enden, ist für den erforderlichen Wendehammer 
der Aufwand bis zur vierfachen Gesamtbreite der Sackgasse 
beitragsfähig.

§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach 
den tatsächlichen Kosten ermittelt.
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die ein-
zelne Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann  
abweichend von Satz 1 den beitragsfähigen Erschließungs-
auf-wand für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsan-
lage oder diesen Aufwand für mehrere Anlagen, die für die  
Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden (Erschlie-
ßungseinheit), ermitteln.
(3) Die Aufwendungen für Fußwege und Wohnwege (§ 2 Abs. 
1 Nr. II), für Sammelstraßen (§ 2 Abs. 1 Nr. III), für Parkflächen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. IV b), für Grünanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. V b) und 
für Immissionsschutzanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. VI, § 10) werden 
den zum Anbau bestimmten Straßen, Wegen und Plätzen, zu 
denen sie von der Erschließung her gehören, zugerechnet. 
Das Verfahren nach Satz 1 findet keine Anwendung, wenn 
das Abrechnungsgebiet (§ 4) der Fuß- und Wohnwege, der 
Sammelstraßen, Parkflächen, Grünanlagen oder Immissions-
schutzanlagen von dem Abrechnungsgebiet der Straßen, 
Wege und Plätze abweicht; in diesem Fall werden die Fuß- 
und Wohnwege, die Sammelstraßen, Parkflächen, Grünanla-
gen und Immissionsschutzanlagen selbstständig als Er-
schließungsanlagen abgerechnet.
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1.  eine Pflasterung, eine Asphalt-, Beton- oder ähnliche  
Decke neuzeitlicher Bauweise mit dem technisch notwen-
digen Unterbau,

2. Straßenentwässerung und Beleuchtung,
3.  Anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete 

Straße.
(2) Geh- und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn sie 
eine Abgrenzung gegen die Fahrbahn und gegeneinander 
(außer bei Mischflächen) sowie eine Befestigung mit Platten, 
Pflaster, Asphaltbelag oder eine ähnliche Decke in neuzeitli-
cher Bauweise mit dem technisch notwendigen Unterbau 
aufweisen.
(3) Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen 
gärtnerisch gestaltet sind.
(4) Zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung der in den 
Abs. 1 bis 3 genannten Erschließungsanlagen gehören alle 
Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, damit die  
Gemeinde das Eigentum oder eine Dienstbarkeit an den für 
die Erschließungsanlage erforderlichen Grundstücken erlangt.

§ 10 Immissionsschutzanlagen
Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerkmale 
von Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes werden durch ergänzende Satzung im Ein-
zelfall geregelt.

§ 11 Entstehen der Beitragspflicht
Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung 
der Erschließungsanlagen, für Teilbeträge, sobald die Maß-
nahmen, deren Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt  
werden soll, abgeschlossen sind. Im Falle des Art. 5a Abs. 9 
KAG i. V. m. § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB entsteht die 
Beitragspflicht mit der Übernahme durch die Gemeinde.

§ 12 Vorausleistungen
Im Fall des Art. 5a Abs. 9 KAG i. V. m. § 133 Abs. 3 BauGB 
können Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen 
Erschließungsbeitrages erhoben werden.

§ 13 Beitragspflichtiger
Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks 
ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitrags-
pflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzel-
nen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

§ 14 Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des  
Beitragsbescheids, die Vorausleistung einen Monat nach  
Bekanntgabe des Vorausleistungsbescheids fällig.

§ 15 Ablösung des Erschließungsbeitrages
(1) Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehung 
der Beitragspflicht abgelöst werden (Art. 5a Abs. 9 KAG i. V. 
m. § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein Rechtsanspruch auf  
Ablösung besteht nicht. Die Höhe des Ablösungsbetrages 
richtet sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden 
Erschließungsbeitrages.
(2) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich zum 
Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Beitragspflichten 
ergibt, dass der auf das betreffende Grundstück entfallende 
Erschließungsbeitrag das Doppelte oder mehr als Doppelte 
bzw. die Hälfte oder weniger als die Hälfte des Ablösungsbe-
trages ausmacht. In einem solchen Fall ist der Erschließungs-
beitrag durch Bescheid festzusetzen und unter Anrechnung 
des gezahlten Ablösungsbetrages anzufordern oder die Dif-
ferenz zwischen gezahltem Ablösungsbetrag und Erschlie-
ßungsbeitrag zu erstatten.

§ 16 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.03.2021 in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitragssat-
zung vom 20.04.1993 außer Kraft.

Syrgenstein, 27.01.2021
Steiner, Erste Bürgermeisterin

stücke. Bei mehrgeschossigen Parkbauten bestimmt sich 
der Nutzungsfaktor nach der Zahl ihrer Geschosse.
(8) In unbeplanten Gebieten sowie im Fall des Abs. 5 Satz 6 
ist maßgebend
1.  bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich 

vorhandenen Vollgeschosse,
2.  bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl 

der auf den Grundstücken der näheren Umgebung über-
wiegend vorhandenen Vollgeschosse.

Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der  
natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen und 
über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von 
mindestens 2,30 m haben. Als Vollgeschosse gelten auch 
Kellergeschosse, deren Deckenunterkante im Mittel mindes-
tens 1,20 m höher liegt als die natürliche oder festgelegte  
Geländeoberfläche.
(9) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheiten 
des Bauwerks nicht feststellbar, werden je angefangene 3,5 
m Höhe des Bauwerks in Gewerbe- und Industriegebieten als 
ein Vollgeschoss gerechnet und 2,6 m Höhe des Bauwerks in 
Wohn- und Mischgebieten als ein Vollgeschoss gerechnet. 
Ist ein Grundstück mit einer Kirche bebaut, so sind zwei  
Vollgeschosse anzusetzen. Dies gilt für Türme, die nicht 
Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken 
oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.
(10) Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) außer überwie-
gend gewerblich genutzten Grundstücken oder Grundstü-
cken, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans in 
einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, auch an-
dere Grundstücke erschlossen, so sind für die Grundstücke in 
Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für die Grund-
stücke, die überwiegend gewerblich genutzt werden, die  
in Abs. 2 genannten Nutzungsfaktoren um je 50 v. H. zu erhö-
hen. Als gewerblich genutzt oder nutzbar gelten auch Grund-
stücke, wenn sie überwiegend Geschäfts-, Büro-, Praxis-, 
Unterrichts-, Heilbehandlungs- oder ähnlich genutzte Räume 
beherbergen oder in zulässiger Weise beherbergen dürfen.

§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage 
im Sinne des Art. 5a Abs. 2 Nr. 1 KAG erschlossen werden, 
ist die Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Erschlie-
ßungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. Dies gilt nicht,
1.  wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungs-

anlage erhoben wird und Beiträge für weitere Anlagen zu 
deren erstmaliger Herstellung weder nach dem geltenden 
Recht noch nach vergleichbaren früheren Rechtsvorschrif-
ten erhoben worden sind oder erhoben werden,

2.  für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten 
sowie für Grundstücke, die gem. § 6 Abs. 10 als gewerblich 
genutzt gelten.

§ 8 Kostenspaltung
Der Erschließungsbeitrag kann für
  1. den Grunderwerb,
  2. die Freilegung der Grundflächen,
  3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen,
  4. die Radwege,
  5. die Gehwege zusammen oder einzeln,
  6. die gemeinsamen Geh- und Radwege,
  7. die unselbstständigen Parkplätze,
  8. die Mehrzweckstreifen,
  9. die Mischflächen,
10. die Sammelstraßen,
11. die Parkflächen,
12. die Grünanlagen,
13. die Beleuchtungseinrichtungen und
14. die Entwässerungseinrichtungen
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt 
werden, sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teil-
beträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist.  
Diesen Zeitpunkt stellt die Gemeinde fest.

§ 9 Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen
(1) Die zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze 
 sowie Sammelstraßen und Parkflächen sind endgültig herge-
stellt, wenn sie die nachstehenden Merkmale aufweisen:



39

KW 05 – Mittwochvormittag 
03.02.2021: Frau Dr. med. Schreiber, Rosengarten 2, 
Syrgenstein, Tel. 09077 207

KW 06 – Mittwochvormittag
10.02.2021: Frau Dr. med. Schreiber, Rosengarten 2, 
Syrgenstein, Tel. 09077 207

Praxis Dr. Keis

Praxis Dr. Keis ist von Donnerstag, 11.02. bis Sonntag, 
21.02.2021 wegen Urlaub geschlossen. 
Vertretung: 
Frau Dr. Schreiber, Syrgenstein, Tel. 207 
Herr Dr. Mackenrodt, Bachhagel, Tel. 95950 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: siehe Amtsblatt, 
Notdienstzentrale: 116 117

Bereitschaftsdienst der Apotheken

Den Bereitschaftsdienst der Apotheken im Kreis Dillin-
gen und Heidenheim entnehmen Sie bitte dem  
Aushang an der Vogtei-Apotheke in Bachhagel oder im 
Internet unter www.aponet.de.

  Pfarreiengemeinschaft Syrgenstein

   St. Wolfgang Syrgenstein
  mit Filiale Maria Hilf Ballhausen
  St. Martin Staufen
  St. Martin Zöschingen
  Mariä Himmelfahrt Bachhagel
  mit Filiale St. Nikolaus Landshausen

  Gottesdienste vom 30.01.2021 – 12.02.2021

Bitte gehen Sie für das Mitfeiern wie folgt vor: 
1.    Anmelden beim Pfarrbüro für jede Messe/Wort-Gottes-Feier.
    Auch gerne per E-Mail pg.syrgenstein@bistum-augsburg.de. 
2.  Tragen der FFP2-Maske während des gesamten Gottesdienstes.
3.  Gemeindegesang ist untersagt.

Kath. Pfarramt PG Syrgenstein 
Schulstraße 7, 89428 Syrgenstein, Tel. 09077 292, 
Fax 09077 708811, www.pg-syrgenstein.de
E-Mail pg.syrgenstein@bistum-augsburg.de
Bürozeiten:   Dienstag:   15.00 – 16.30 Uhr 

Mittwoch:   10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag:   16.00 – 18.00 Uhr

Präsenzbüro Bachhagel
Kirchplatz 6, 89429 Bachhagel
Bürozeiten: Mittwoch:   15.00 – 17.00 Uhr 

Samstag, 30.01.2021 
Bachhagel 18:00 Uhr! Vorabendmesse
  mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
   Namenstagmesse für Thomas Schilling 

mit verstorbenen Angehörigen

Sonntag, 31.01.2021 
Staufen 08:45 Uhr  Pfarrgottesdienst 
  mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
   Heilige Messe für Johann Dittrich,  

Gerhard Erasin, Fam. Josef Stimpfle
Landshausen 09:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier 
Syrgenstein 10:15 Uhr  Pfarrgottesdienst 
  mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
   Heilige Messe für die Lebenden und Ver-

storbenen der Pfarreiengemeinschaft

 Gemeinde Zöschingen
Bürgermeistersprechstunde

Die Bürgermeistersprechstunde findet mittwochs von 
18.30 – 19.30 Uhr im Rathaus in Zöschingen statt.
Wegen der Corona-Pandemie bitten wir um Einhaltung 
der infektiologisch gebotenen Schutzmaßnahmen 
(Mindestabstand, Hygiene und Maskenpflicht).

Gemeinderatssitzung Zöschingen 

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Zöschingen  
findet am Montag, 08.02.2021 um 19.00 Uhr in der  
Gemeindehalle, Schulstr. 11, 89447 Zöschingen statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Tagespres-
se oder auf unserer website (www.vg-syrgenstein.de).

Elternbeiträge für den Kindergarten Zöschingen

Für den Monat Januar 2021 werden in den Fällen, in 
denen kein Besuch der Kindertageseinrichtung oder 
eine Notbetreuung an nicht mehr als 5 Tagen im Monat 
Januar 2021 erfolgte, durch die Gemeinde keine  
Elternbeiträge erhoben bzw. abgebucht.
In den Fällen, in welchen eine Notbetreuung an mehr 
als 5 Tagen im Monat Januar 2021 stattgefunden hat, 
werden die Elternbeiträge in der vertraglichen Höhe  
erhoben bzw. im Februar abgebucht.

Hinweise zum Krippengeld
Sofern Sie vom Freistaat Bayern ein Bayerisches  
Krippengeld erhalten, möchten wir die betroffenen El-
tern auf ihre Verpflichtung hinweisen, das vollständige 
Entfallen der Elternbeiträge bzw. Kinderbetreuungsge-
bühren für einen oder mehrere Monate unverzüglich 
dem Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) mit-
zuteilen. Die Adresse der zuständigen Regionalstelle 
finden die Eltern auf Ihrem Krippengeldbescheid oder 
im Internet unter https://zbfs.bayern.de/.

         NICHTAMTLICHER TEIL

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Außerhalb der Sprechstundenzeiten Ihrer Hausarztpra-
xis werden Sprechstundenzeiten ohne Anmeldung  
in der KVBN-Bereitschaftspraxis an der Kreisklinik St. 
Elisabeth Dillingen, Ziegelstr. 38, Dillingen angeboten.

Öffnungszeiten:
Mi., Fr. 16.00 – 21.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 9.00 – 21.00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten können Sie sich in der Kreiskli-
nik St. Elisabeth Dillingen ohne Anmeldung vorstellen 
und werden durch Krankenhausärzte versorgt.

Ärztlicher Notfalldienst Donauwörth/Dillingen 
Tel. 116 117 

Notarzt-Alarmierung bleibt bestehen. 
Notarzt Dillingen 112 
Notarzt Giengen/Heidenheim 07321 19 222 

Nähere Informationen im Internet unter: 
www.bereitschaftsdienst-bayern.de

Mittwochvormittag ist folgender Arzt zuständig: 



40

Dienstag, 02.02.2021 
Zöschingen 18:00 Uhr! Heilige Messe
  mit Kerzenweihe und Blasiussegen 

Donnerstag, 04.02.2021 
Landshausen 18:00 Uhr! Heilige Messe 
   mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
   Heilige Messe nach Meinung/für einen 

lieben Verstorbenen

Samstag, 06.02.2021 
Zöschingen 18:30 Uhr  Vorabendmesse 
   Heilige Messe für Georg Lohberger und 

verstorbene Angehörige/für Johanna 
Schober und verstorbene Angehörige/für 
Rosina und Ludwig Steinwinter; für Gün-
ter Wosiek und verstorbene Angehörige; 
für Pfarrer Thomas Augustin

Sonntag, 07.02.2021 
Landshausen 08:45 Uhr  Pfarrgottesdienst
   für die Lebenden und Verstorbenen der 

Pfarreiengemeinschaft 
Staufen 08:45 Uhr  Wort-Gottes-Feier 
Bachhagel 09:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier 
Syrgenstein 10:15 Uhr  Pfarrgottesdienst 
   Heilige Messe für Alois Jani/Heilige  

Messe mit der Bitte um Beendigung der 
Corona-Pandemie/für Lehrer Fritz Lorenz

Donnerstag, 11.02.2021
Staufen 18:30 Uhr  Heilige Messe 
   für Brigitte Kopp, Rosmarie Lehnert, Fam. 

Hans Zink, Anna Lenz, Otilie Schwenk

Pfarreiengemeinschaft Wittislingen-Bachtal

St. Peter, Burghagel 
Samstag, 30.01.2021 Kerzenopfer 
18.30 Pfarrgottesdienst zum Fest der Darstellung des 
Herrn – Lichtmess , f. Xaver Schuster und verst. Angeh., 
anschl. Blasiussegen

Mittwoch, 03.02.2021
18.00 Heilige Messe f. einen lieben Verstorbenen

Sonntag, 07.02.2021 – 5. Sonntag im Jahreskreis
  8.45 Pfarrgottesdienst f. verst. Angeh. (L)

Mittwoch, 10.02.2021  
18.00 Heilige Messe f. verst. Angeh.

Sonntag, 14.02.2021 – 6. Sonntag im Jahreskreis 
10.00 Pfarrgottesdienst f. einen lieben Verstorbenen (D), 
18.00 Valentinsgottesdienst in Wittislingen

St. Michael, Oberbechingen 
Sonntag, 31.01.2021 – 4. Sonntag im Jahreskreis 
Kerzenopfer 
10.00 Pfarrgottesdienst zum Fest der Darstellung des 
Herrn – Lichtmess, zu den 14 Hl. Nothelfern

Donnerstag, 04.02.2021
18.30 Heilige Messe um Priester- und Ordensberufe

Samstag, 06.02.2021 – 
Vorabend zum 5. Sonntag im Jahreskreis 
18.30 Pfarrgottesdienst f. verst. Angeh.

Donnerstag, 11.02.2021
18.30 Heilige Messe zu Ehren der Muttergottes

Sonntag, 14.02.2021 – 6. Sonntag im Jahreskreis 
  8.45 Pfarrgottesdienst 
18.00 Valentinsgottesdienst in Wittislingen

Evang.-Luth. Gemeindehaus Bachhagel, 
Badstr. 5, 89429 Bachhagel

Sonntag, 31.01.2021 
 9.00 Uhr Gottesdienst in Haunsheim (Pfr. Schrimpf)
10.15 Uhr Gottesdienst in Bachhagel (Pfr. Schrimpf)

Sonntag, 07.02.2021 
 9.00 Uhr Gottesdienst in Bachhagel (Lektorin Scheu)
10.15 Uhr Gottesdienst in Haunsheim (Lektorin Scheu)

Mit sofortiger Wirkung muss während des Gottes-
dienstes eine FFP2-Maske getragen werden!
Bitte beachten Sie weiterhin das Hygienekonzept  
für den Gottesdienstraum und folgende Hinweise:
–  Wer Fieber oder andere Krankheitssymptome auf-

weist, die auf eine Covid-19-Infektion hindeuten, kann 
nicht am Gottesdienst teilnehmen.

–  Zwischen Personen, die nicht dem gleichen Haus-  
halt angehören, ist innerhalb und außerhalb des  
Kirchenraums ein Mindestabstand von 2 Metern  
einzuhalten.

– Bitte nutzen Sie dazu nur die markierten Sitzplätze.
–  Innerhalb des Kirchenraums ist durchgehend 

eine FFP2-Maske zu tragen. Wir bitten diese sel-
ber mitzubringen. 

–  Beim Betreten und Verlassen der Kirche bitten wir Sie, 
Ihre Hände zu desinfizieren. Dazu steht Desinfekti-
onsmittel bereit.

Weiterhin werden die Gottesdienste aus der Friedens-
kirche Gundelfingen als Livestream übertragen und 
sind auch zeitversetzt abrufbar. Sie finden sie unter 
www.gundelfingen-evangelisch.de.

Info auswärtige Schulen

Albertus-Gymnasium Lauingen

Wirtschaftswissenschaftliches und Musisches Gymna-
sium
Informationen zum Übertritt in die 5. Klasse am 
Gymnasium 
Für interessierte Eltern und Kinder bietet das Albertus-
Gymnasium verschiedene Informationsmöglichkeiten an.
Ab sofort ist auf unserer Homepage www.albertus-
gymnasium.de unter dem Stichwort „Info! Übertritt“ 
eine Präsentation des Albertus-Gymnasiums zu finden.

Am Freitag, 29.01.2021 besteht die Möglichkeit, an  
einer Video-Konferenz teilzunehmen. Die Anmeldung 
erfolgt per E-Mail an infotag2021@albertus-gymnasi-
um.de. Wir bitten die Eltern, ihren Namen zu nennen 
und die Schule, die ihr Kind derzeit besucht. Sie erhal-
ten dann eine Rück-E-Mail mit dem Link zum Beitritt zur 
Konferenz und näheren Informationen. Es gibt zwei 
Konferenzen, eine ab 15.30 Uhr, die zweite ab 17.00 Uhr.

Führungen durch unsere Schulgebäude für jeweils  
einzelne Familien finden ab der dritten Kalenderwo-
che am Dienstag und am Donnerstag jeweils nachmit-
tags statt. Terminvereinbarungen hierfür sind ebenfalls 
über die E-Mail-Adresse infotag2021@albertus-gymna-
sium.de vorzunehmen. Über coronabedingte Terminab-
sagen informieren wir über unsere Homepage.

Für persönliche Beratungen steht das „Beratungsteam 
Übertritt“ telefonisch zur Verfügung. Auswahl und  
Kontaktmöglichkeiten sind auf der Homepage zu  
finden oder vormittags über das Sekretariat (Tel. 09072 
953870).

Iris Eberl, Schulleiterin
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Agentur für Arbeit Donauwörth

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit steht 
auch in der Zeit der Corona-Pandemie mit Rat und 
Tat zur Seite 
Seit Mitte Dezember befinden wir uns im sog. Lock-
down und der Schulunterricht findet fast ausschließlich 
in virtueller Form statt. Vor allem für die Schülerinnen 
und Schüler, deren Schulzeit im Sommer 2021 endet, 
ist es dringend an der Zeit, sich um das, was nach der 
Schule kommt, Gedanken zu machen. 
Die Corona-Pandemie mit den geltenden Kontaktbe-
schränkungen macht es den Schülerinnen und Schü-

lern nicht einfacher, sich konkret mit den Fragen zum 
Beruf oder Studium auseinanderzusetzen.
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit unterstützt 
auch in diesen Zeiten bei allen Fragen rund um Berufs- 
und Studienwahl, Bewerbung und Ausbildungsstellen-
suche. Sie hilft den Jugendlichen individuell, den pas-
senden Weg in ihre berufliche Zukunft zu finden.
Im Vordergrund des Unterstützungsangebotes steht in 
erster Linie immer ein persönliches Beratungsge-
spräch. Aktuell ist dieses sowohl an den Schulen  
als auch in den Dienstgebäuden der Arbeitsagenturen 
nur eingeschränkt möglich. Deshalb bieten die Berufs-
beraterinnen und Berufsberater noch verstärkter telefo-
nische Beratungsgespräche und als neues Angebot die 
Videoberatungen an.
Die Kontaktaufnahme zur Berufsberatung erfolgt unter 
der kostenfreien Hotline: 0800 4555500 oder per E-Mail 
an: Donauwoerth.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

 Vereinsmitteilungen
Online-Informationsveranstaltung zur  
Gründung des Vereins SpVgg Bachtal e. V.

Die Eintracht Landshausen-Bachtal e. V. bietet für ihre 
Mitglieder aufgrund der aktuellen Situation eine Online-
Informationsveranstaltung zur Gründung des Vereins 
SpVgg Bachtal e. V. an. Diese findet am 05.02.2021 um 
19:00 Uhr statt. Alternativ können auch Informationen 
in Form einer kurzen Präsentation mit allen wichtigen 
Inhaltspunkten angefordert werden.
Bei Interesse senden Sie uns bitte eine kurze E-Mail an 
karsten.schaude@gmx.de. Bitte geben Sie hierbei an, 
ob Sie an der Online-Informationsveranstaltung teilneh-
men möchten oder ob wir Ihnen lediglich Informations-
material zusenden sollen. Nach Ihrer Rückmeldung  
erhalten Sie von uns die Zugangsdaten für die Online-
Veranstaltung bzw. die gewünschten Unterlagen.

Eintracht Landshausen-Bachtal e. V.
Die Vorstandschaft

Fassadenverkleidung · Feinblechbearbeitung
Trapezblechverlegung · Formteile nach Maß

Oggenhauser Str. 20 · 89428 Staufen
Tel. 0 90 77/4 74

Jubilare
90. Geburtstag  
am 10.02.2021 
Herr Otto Klauser, Syrgenstein

85. Geburtstag 
am 03.02.2021 
Herr Karl Ringk, GT Landshausen

80. Geburtstag 
am 01.02.2021 
Frau Rita Rettenberger, Syrgenstein

75. Geburtstag 
am 04.02.2021 
Frau Elfriede Schmald, GT Staufen

am 07.02.2021 
Herr Robert Schmald, GT Staufen

Den Jubilaren und allen nicht genannten  
Jubilaren wünschen wir auf diesem  
Wege alles Gute, Gesundheit und  
persönliches Wohlergehen.

Jubilarbesuche
Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen das Coronavirus  
betreffend, werden Besuche des Bürgermeisters oder sei-
nes Stellvertreters zu Jubiläen wie Geburtstagen, Golde-
nen Hochzeiten und ähnliches bis auf Weiteres ausgesetzt. 
Glückwunschschreiben und Urkunden werden auf dem  
Postweg versendet. Sobald die Risikolage sich entspannt, 
werden Jubilare wie bisher wieder besucht. Wir bedauern 
diese Maßnahme sehr, bitten aber um Verständnis.

Standesamtliche Nachrichten

Geburt

17.12.2020  
Henry Leonard Balgheim, Sohn von Lisa 
Kucher und Sebastian Balgheim, Staufen

Herzlichen Glückwunsch

Sterbefälle

02.01.2021 
Maria Heißler, Syrgenstein, 
im Alter von 88 Jahren

21.01.2021 
Mathilde Herreiner, Bachhagel, 
im Alter von 84 Jahren

Herzliches Beileid

22.01.2021 
Andreas Schaufelberger und Melina  
Yasmin Leder, Syrgenstein

Herzlichen Glückwunsch

Eheschließung
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Konrad-von-Hageln-Str. 18
89429 Bachhagel
friedrich-sicherheit@t-online.de

Beratung

Planung

Montage

Service

0160-
8939581

Telefon 09077 957953
Telefax 09077 957954

Einbruchschutz
Sicherheitstechnik

riedrich
Fenster-Türen-Sicherheit

Ihr Holzbau-Profi

HORSCH
Zimmerei, Holzbau
Dacheindeckungen
Altbau- und
Asbestsanierung
Trockenbau

Ringstraße 33 · 89428 Syrgenstein

OT Landshausen · Telefon 0 90 77 / 5 61

Fax 61 50

Fachmakler für ländliche Anwesen sucht:

Bauernhöfe  Reiterhöfe  Forsthäuser
Althofstellen  Landhäuser  Mühlen

25 Jahre Erfahrung  –  Rufen Sie jetzt an:

Tel. 09852 / 6157360
pfeiffer-koberstein-immobilien.de

BRENNE 
… u n d  m e h r

BAGGERVERMIETUNG
R

WIEST
Steinmetz und Steinbildhauer-Meister

Gewerbestraße 14 · 89428 Landshausen
Telefon 09077 91597 Fax 09077 9501501

GRABMALE · NATURSTEINE · TREPPEN · SIMSE

Staufen, den 29. Januar 2021

Plötzlich und unerwartet haben wir einen lieben 
Menschen verloren. Wir trauern um unseren lieben 
Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder und Schwager

                                   

Volker Strelzyk
* 24.11.1946     † 26.1.2021

In Liebe und Dankbarkeit
Katja Strelzyk und Robert Pudlo mit Jana
Stefanie Strelzyk und Richard Först mit
Leo und Luisa
Christl und Manfred Haas

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbei-
setzung findet im engsten Familienkreis statt.
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Metzgerei 
Zur „Mühl“ 
Landshausen

  Öffnungszeiten:
  Freitag 8.30 Uhr – 12.30 Uhr, 13.30 Uhr – 18.00 Uhr

  Samstag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr

Direktvermarktung Christoph Schießle 
Ballhauser Str. 1

89428 Syrgenstein-Landshausen
Telefon: 09077 327, Fax: 09077 708835

Angebote am 29. und 30. Januar 2021

Rinderbraten  100 g 1,59 €
Rindergulasch 100 g 1,29 €
Blut- u. Leberwurst   100 g   0,79 €
Schwarzwurst normal/scharf 100 g 0,89 €
Angebote am 05. und 06. Februar 2021

Rinderrouladen 100 g 1,79 €
Schweinebraten 100 g 0,80 €
Saiten/Wiener 100 g 0,97 €
hausgem. Fleischsalat 100 g 0,78 €

BLUMEN VEIT
Ab Montag, den 1. Februar ist eine 
telefonische Vorbestellung mit Abholung 
wieder möglich.

Am Sonntag, 14. Februar ist 

V a l e n t i n s t a g 

Da kein Freiverkauf möglich ist, bitten 
wir Sie, Ihre telefonische Bestellung 
baldmöglichst abzugeben. Abholung zu 
den üblichen Öffnungszeiten und am 
Sonntag von 8 Uhr bis 12 Uhr möglich.

Über Ihren Anruf freuen wir uns.

Hauptstr. 6 | Bachhagel | Tel.: 09077-244

Aus den Augen – nur nicht aus dem Sinn,
zahllose Erinnerungen – tief in uns drin,
in unseren Herzen haben sie Quartier,

die nimmt uns keiner, sie sind ein Pfand von Dir.

Nachruf
Wir trauern zusammen mit den Angehörigen um

Mathilde Herreiner
Wir danken ihr für ihre jahrzehntelange, treue

Mitgliedschaft in unserem Verein sowie für ihre
Unterstützung, die sie uns entgegengebracht hat. 

Wir werden ihr ein ehrendes Gedenken bewahren.

Musikverein „Froher Mut“ Bachhagel
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89429 Bachhagel · 89537 Giengen/Brz. 
Tel. 0 73 22/51 26 · info@weber-haustechnik.com

www.weber-haustechnik.com

thomas reichl & ralph hasieber gbr

raum
bodenbeläge
parkett
malerarbeiten
beschattungssysteme

möbel
polsterarbeiten
restauration
neubezüge

auto
autosattlerei
sitzbezüge
seitenverkleidung
armaturen

oggenhauser straße 29
89537 giengen
telefon 0 73 22.13 38 86

www.proraum.com

Wir sagen DANKE für die Glückwünsche
und Geschenke zu unserer

Gnadenhochzeit
Barbara Irene und 

Alfons van den Woldenberg
Herrn Pfarrer Franz Pfeifer

Besonderer Dank für die schöne heilige Messe 
Herrn Bundespräsident Frank Walter Steinmeier 
Herrn Markus Söder Ministerpräsident Bayern 
Herrn Leo Schrell Landrat Dillingen a.d.Donau

Herrn Georg Winter Landtagsabgeordneter 
Herrn Bürgermeister Ingo Hellstern

Herrn Fabian Fröbel, VR-Bank Donau Mindel eG 
Den Nachbarn und Bekannten 

Frau Irmgard Demeter vom Blindenstammtisch 
Allen vielen Dank!
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Baumstumpffräsen  
Lanzinger

Wir entfernen Ihre Baumstümpfe  
ohne Flurschäden. 

Güssenstraße 11 · Syrgenstein · Tel. 0160 91256839
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FRANK WALLNER

Am Haldenhang 15 · 89428 Syrgenstein
Tel. 09077 91912 · Fax 09077 91913
info@1a-bausachverstaendiger.de 
www.1a-bausachverstaendiger.de

Dipl. Sachverständiger (BWA)
pers. Zert. DIN EN ISO/IEC 17024

DENA Energieberater

Sachverständigenbüro
Bewertung von bebauten und  
unbebauten Grundstücken

Seit über 25 Jahren 
   erfolgreich am Markt!

Für vorgemerkte Kunden suchen wir ständig EFH, DHH, ETW

www.cw-immobilienprofi.de
 09077 91915 | 0160 2820089

Waldstraße 9
89429 Bachhagel

Werner Götz
bachtalbau

info@bachtalbau.de
www.bachtalbau.de

T: 0 90 77. 538 999 -0
F: 0 90 77. 538 999 -1
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Ringstraße 6
89428 Syrgenstein

GÜNTER TEICHMANN

MEISTER ELEKTROTECHNIK

Lange Strasse 6

89429 BACHHAGEL

tel. 0173-3 27 00 10 • fax 0 90 77 / 7 00 41 82

elektrotechnik-teichmann@t-online.de

Nette Familie sucht im Bachtal (Bachhagel, Burghagel, 

Landshausen und Ballhausen) ein  

Haus mit Garten
zum erschwinglichen Preis zu kaufen.

Info gerne unter: Tel. 0157 31390597 (von 19.00 – 20.00 Uhr)

Mitarbeiter für den Garten- und Landschaftsbau gesucht
(weitere Informationen auch auf der Homepage)


